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1.	 Vorwort

Diese Zitat führt uns direkt zum diesjährigen Thema des Jah-
resberichts: Erwartungen. Die Bilder zeigen uns die verschie-
densten Formen davon auf; die einen erhöhen die Lebens-
qualität, während andere unbedingt erfüllt werden müssen, 
damit das System funktioniert.

Wir haben unsere Erwartungen und Forderungen im ver-
gangenen Vereinsjahr klar und transparent kommuniziert. 
Dies hat dazu geführt, dass unser Bildungschef, Herr Regie-
rungsrat Kölliker, am 1. April das Massnahmenpaket vor-
gestellt hat. Dieses soll die Lehrpersonen entlasten, den 
drohenden Lehrermangel abwenden und dem Lehrerbe-
ruf wieder zu mehr Attraktivität verhelfen. Die vorgeschla-
genen Massnahmen sind ein Schritt in die richtige Richtung, 
erfüllen aber bei Weitem nicht alle unsere Forderungen. 
Wir werden uns mit Engagement dafür einsetzen, dass der 
Kantonsrat sie in Kraft setzt. Damit beweisen wir, dass wir 
auch kleine Schritte zu schätzen wissen. Trotzdem werden 
wir das anvisierte Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die-
ses ist und bleibt eine echte Attraktivitätssteigerung unse-
res Berufes und zwar für alle Lehrpersonen. Auf die Dauer 
führen nur faire und konkurrenzfähige Rahmenbedingun-
gen zu zufriedenen Lehrerinnen und Lehrern und nur mit 
motivierten Lehrpersonen kann dem Ruf aller Parteien nach .
guten Schulen entsprochen werden. 
Die Ausgestaltung des neuen Berufsauftrags wird zeigen, 
ob es klare Verbesserungen für dessen Erfüllbarkeit gibt 
oder ob wir es nur mit Lippenbekenntnissen zu tun haben. 
Auch der Kanton St. Gallen muss sich dem härter werden-
den Markt um gute Lehrpersonen stellen und kann es sich 
nicht leisten, ins Abseits gedrängt zu werden. Wir müssen 
deshalb gemeinsam die Politikerinnen und Politiker ver-
mehrt in die Pflicht nehmen. Bei den Regierungs- und Kan-
tonsratswahlen, die im März 2012 stattfinden, haben wir es 
in der Hand, mitzubestimmen, wer in diesen Gremien sitzt. 

Dem geneigten Leser ist beim Studieren des Inhaltsverzeich-
nisses sicher aufgefallen, dass wir die bewährte Form des 
Jahresberichts beibehalten, aber durch eine Umstrukturie-
rung die Lesbarkeit verbessern möchten. Wir haben auch 
dem Umstand Rechnung getragen, dass die meisten wichti-
gen Papiere auf unserer Homepage aufgeschaltet sind und 
dort bequem nachgelesen werden können.

Nun wünschen wir beim Lesen der einzelnen Artikel viel 
Spass und hoffen mit unserer Dokumentation dazu beizu-
tragen, dass die St. Galler Lehrpersonen nicht nur guten Un-
terricht bieten, sondern auch gut informiert sind. 

Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben,
was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein,

dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.



Der Erziehungsrat anerkannte an seiner Sitzung vom 8. Juni 
2010 im Grundsatz die Notwendigkeit einer Überarbeitung 
des bestehenden Berufsauftrages. Die Spurgruppe bezeich-
nete er neu als Lenkungsausschuss für die Ausarbeitung 
des Berufsauftrages. Dieser erarbeitete als erste Aufgabe 
einen ergänzenden Bericht zu konkreten Fragestellungen 
zur Ausarbeitung des Berufsauftrages.

Folgende Konkretisierungen wurden vorgeschlagen:

–– 	Neuaufteilung der Arbeitszeit
–– 	Reduktion des Unterrichtspensums
–– 	Flexibilisierung des Unterrichtspensums
–– 	Reduktion der Anzahl Unterrichtswochen

Der Erziehungsrat hat an seiner Sitzung vom 20. Oktober 
2010 diesen Bericht beraten und fasste am 6. April 2011 fol-
gende Beschlüsse:

–– 	Neufassung des Berufsauftrages
–– 	Verteilung der Arbeitszeit auf die Arbeitsfelder Unterricht 
und Klasse, Lernende, Schule und Lehrpersonen

–– 	Reduktion des Unterrichtspensums der Lehrpersonen von 
28 Lektionen auf 27 Lektionen, wobei keine Arbeitszeitver-
kürzung erfolgen soll

–– 	Abbau der Pflichtlektionenzahl in der Lektionentafel der 
Volksschule

–– 	Flexibilisierung des Unterrichtspensums und die Ergän-
zung durch einen variablen Anteil

–– Insbesondere eine Klärung der Arbeitszeit für Teilzeit-
Lehrpersonen, die Definition der Aufsichts- und Betreu-
ungsfunktionen und der Zusatzaufgaben

–– 	Die Anpassung des Dienstrechts der Kindergärtnerinnen 
und eine Neuschaffung der Berufsaufträge für das The-
rapiepersonal.

An der Klausurtagung des KLV Vorstandes vom 28. Mai 2011 
legte dieser die Kernpunkte des neuen Berufsauftrages fest.

Weiteres Vorgehen:

–– 	Am 30. Juni 2011 Klausurtagung des Lenkungsausschus-
ses zur Überarbeitung des Berufsauftrages mit dem Ziel, 
das Gerüst eines Berufsauftrages auszuarbeiten.

–– 	Bis Sommer 2011 Ausarbeitung der Botschaft zu Änderun-
gen im Volksschulgesetz.

–– 	Gleichzeitig Neufassung der Weisungen zum Berufsauf-
trag.

Geplant ist die Inkraftsetzung des neuen Berufsauftrages 
auf das Schuljahr 2012/13 oder auf Anfang 2013.

Der Berufsauftrag soll es den Lehrpersonen erstens ermög-
lichen, die Arbeitszeit besser in den Griff zu bekommen und  
zweitens zu verschiedenen Themen klare Aussagen zu ma-
chen, die die einzelnen Lehrpersonen und die Schulhau-
steams stärken. 

Berufsauftrag
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2.	 Aktuelle Themen und Positionen



Der KLV verschickte am 27. Januar 2011 folgenden Brief:

Sehr geehrte Bildungsfachleute
Sehr geehrte Regierungsmitglieder
Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker

Der KLV SG, die unterzeichnenden Stufen und die assozi-
ierten Organisationen sind besorgt über die Situation im St. 
Galler Schulwesen. Als Vertreter von mehr als 6500 Lehrper-
sonen ist es unsere Pflicht, uns für eine gute Schule in unse-
rem Kanton einzusetzen. 

Unsere Schule braucht genügend und gut ausgebildete 
Lehrpersonen

Jede Klasse in unserem Kanton muss von einer Lehrper-
son mit der entsprechenden Ausbildung unterrichtet wer-
den. Nur so haben wir Gewähr, dass die hohe Qualität des 
Unterrichtes gehalten werden kann. 
Leider sind die Aussichten nicht rosig. Laut SGV (Verband St. 
Galler Volksschulträger) und VSLSG (Vereinigung der Schul-
leitungspersonen des Kantons St.Gallen) ist es bereits heute 
sehr schwierig, frei werdende Stellen zu besetzen. Auf der 
Oberstufe und bei den Schulischen Heilpädagogen herrscht 
bereits ein Mangel. 
Viele Abgängerinnen und Abgänger der PHSG steigen nicht 
in den Lehrberuf ein oder unterrichten in anderen Kanto-
nen. Die Pensionierungs- und Fluktuationsrate ist hoch und 
mehr als die Hälfte der Lehrpersonen unterrichten in Teilzeit. 
Die Situation wird sich noch weiter zuspitzen, denn durch die 
Anhebung der Löhne im Kanton Zürich wird der Lohnunter-
schied zum Kanton St.Gallen noch grösser. Vermehrt wer-
den sich Lehrpersonen, die ihre Ausbildung an der PHSG 
abschliessen und Lehrpersonen, die in der Nähe des Kan-
tons Zürich unterrichten, auf frei werdende Stellen im Nach-
barkanton bewerben. 
Eine weitere Tatsache ist, dass sich die Löhne der St. Galler 
Lehrpersonen im Vergleich zu den anderen EDK-Ost Kanto-
nen mehrheitlich im hinteren Drittel bewegen. 
Wie gross der Druck aufgrund der erwähnten Fakten auf 
die Lehrerstellensituation im Kanton St.Gallen sein wird, ist 
schwer abzuschätzen. Es ist aber unverantwortlich einfach 
abzuwarten. 
Es besteht ein dringender Handlungsbedarf:

–– Die Löhne der Lehrpersonen sind so anzupassen, dass 
sie im Vergleich zu den anderen EDK-Ost Kantonen wie-

der konkurrenzfähig werden, damit eine drohende Ab-
wanderung verhindert werden kann.

–– Das Erreichen des Lohnmaximums sollte dem Mittel der 
EDK-Ost Kantone angepasst werden.

–– Langjährig im Kanton St.Gallen tätige Lehrpersonen sind 
zu motivieren, dies auch weiterhin zu tun. Durch eine An-
hebung der Treueprämien auf das Mittel der EDK-Ost Kan-
tone ist dies zu erreichen. 

Laut der LCH Arbeitszeitstudie von 2009 leisten Lehrper-
sonen 133 Stunden unbezahlte Arbeit pro Jahr. Der Gros-
steil der Lehrpersonen empfindet die administrativen Ar-
beiten laut einer Umfrage des BLD als sehr belastend.

Die Arbeitszeit der Lehrpersonen ist in den letzten 10 Jah-
ren gemäss Arbeitszeitstudie des LCH um rund 7% ange-
stiegen. Zugenommen haben speziell die Administration 
(+51%) und die Gemeinschaftsarbeit (+67%). Mit 28 Pflichtlek-
tionen und 40 Schulwochen ist der Kanton St.Gallen schweiz-
weit an der Spitze.
Für zwei Drittel der Lehrpersonen ist eine Senkung der Lek-
tionenzahl laut Umfrage des BLD wichtig bis sehr wichtig.
Drei Viertel der Lehrpersonen erachten laut Umfrage des 
BLD die Notwendigkeit der Überarbeitung des Berufsauf-
trages als gross bis sehr gross. 

–– Um den neu zu schaffenden Berufsauftrag und die ad-
ministrativen Aufgaben (insbesondere Klassenlehrper-
sonen) erfüllen zu können, muss die Pflichtlektionenzahl 
bei den Lehrpersonen von 28 Lektionen auf mindestens 
26 Lektionen reduziert und die Unterrichtswochen von 40 
auf 39 gesenkt werden. Eine Anpassung ist ebenfalls bei 
der Sekundarstufe II notwendig.

Die Unterrichtszeit bei den Schülerinnen und Schülern 
im Kanton St.Gallen liegt wesentlich höher als in den an-
deren Kantonen.

Der Lehrplan 21 harmonisiert den Unterricht in den deutsch-
schweizer Kantonen. Empfohlen wird, auch die Unterrichts-
zeit einzubeziehen. Da die Schülerinnen und Schüler im 
Kanton St.Gallen im Vergleich zum Lehrplan 21 auf der Pri-
marstufe 525 Stunden und auf der Oberstufe 104 Stunden 
mehr Unterrichtszeit aufweisen und die Belastung, spezi-
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ell auf der Primarschulstufe seit der Einführung der Block-
zeiten und weiteren Reformen sehr hoch ist (dies zeigt sich 
auch in den steigenden Unterstützungs- und Fördermass-
nahmen), drängt sich eine Reduktion der Unterrichtszeit auf. 

–– Die Lektionenzahl der Schülerinnen und Schüler der Volks-
schule soll um eine Lektion gesenkt werden. Damit wä-
ren wir immer noch über dem Mittel der deutschschwei-
zer Kantone.

Die St. Galler Lehrpersonen sind unzufrieden. Laut Um-
frage des BLD erachtet rund die Hälfte der Lehrpersonen 
ihren Beruf als eher nicht bis nicht attraktiv. 20% wür-
den den Beruf nicht mehr wählen und 33% beantwor-
teten die Frage, ob sie den Beruf wieder wählen würden, 
mit eher ja. Nur 40% aller Lehrpersonen beantworteten 
die Frage mit ja. Der Lehrberuf ist laut Umfrage des BLD 
kein Traumberuf.

Unzufriedenheit bei den Angestellten drückt auf die Mo-
tivation und mittel- und längerfristig auf die Arbeitsquali-
tät. Die Rahmenbedingungen müssen wieder ins Lot ge-
bracht werden.

Die notwendigen Verbesserungen im St. Galler Schulwe-
sen können nur erreicht werden, wenn die Politik, die 
Schule und die Standesorganisation zusammenarbeiten. 
Deshalb bitten wir Sie, unsere Anliegen zu unterstüt-
zen. Packen wir es gemeinsam an, denn die Zeit drängt!

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse
KLV St. Gallen

Hansjörg Bauer	 Claudia Preisig
KLV-Präsidium	 KLV-Präsidium

Hansruedi Vogel 	 Esther Köppel-Rohrer
KLV-Präsidium	 Präsidium Kindergarten

Roger Häubi	 Roger Sachser
Präsidium Unterstufe	 Präsidium Mittelstufe.

Urban Gobet	 Markus Waser
Präsidium Realstufe	 Präsidium Sekundarstufe

Daniel Baumgartner	 Helen Rutz
Präsidium Schul.	 Präsidium
Heilpädagogik	 Handarbeit/
	 Hauswirtschaft

Daniel Thommen	 Luzia Sieber
Präsidium	 Präsidium
Berufsfachschullehrer	 Legasthenie

Felix Kühne
Präsidium
Psychomotorik



Die Elternlobby und die Jungfreisinnigen wollten im Kanton 
St. Gallen der freien Schulwahl auf der Oberstufe zum Durch-
bruch verhelfen. Sie haben ihre Volksinitiative mit 9063 be-
glaubigten Unterschriften im vergangenen Jahr eingereicht. 
Ihre Initiative beinhaltete zwei Forderungen: Die Eltern sol-
len zwischen den öffentlichen Schulen frei wählen können 
und Privatschulen sollen eine staatlich finanzierte Schüler-
pauschale erhalten, damit sie unentgeltlich besucht wer-
den können. 
Der Kantonsrat hat darauf in der Septembersession die Volk-
sinitiative «Freie Schulwahl auf der Oberstufe» beraten und 
den Stimmbürgern zur Ablehnung empfohlen.
In den Medien wurde das Thema immer wieder aufgenom-
men und ausführlich diskutiert. Dabei hielten sich die Geg-
ner und die Befürworter die Waage. Erfreulich war, dass der 
Abstimmungskampf fair und anständig geführt wurde. Der 
KLV engagierte sich in dieser Frage stark. Mit beträchtlichem 
zeitlichem und finanziellem Aufwand wehrten wir uns ge-
gen die freie Schulwahl auf der Oberstufe und konnten un-
sere Haltung mit guten Argumenten begründen. Auch die 
Sekundar- und Reallehrerkonferenz und der Schweizerische 
Lehrerverband haben sich finanziell massgeblich am Ab-
stimmungskampf beteiligt. 
Wir haben im Gegenkomitee Einsitz genommen, haben 
Leserbriefe geschrieben und uns auch in Podiumsdiskus-
sionen engagiert. Dabei wurden wir kräftig vom Verband .
St. Galler Volksschulträger unterstützt.
Mit grosser Genugtuung durften wir dann am 13. Februar 
das Abstimmungsresultat zur Kenntnis nehmen.
Das überaus deutliche Ergebnis mit über 80 % Neinstimmen 
hat unsere Anstrengungen belohnt. Wir stehen weiterhin 
für eine Oberstufe ein, die allen Schülerinnen und Schülern 
offen steht und somit die Chancengleichheit wahrt. Befrie-
digt stellen wir fest, dass die ohnehin immer knapper wer-
denden Finanzen so wenigstens weiterhin der staatlichen 
Schule zufliessen, damit diese ihren Auftrag möglichst op-
timal erfüllen und weiterhin die Schüler und Schülerinnen 
gemeinschaftlich, aber auch individuell fördern kann.
Die Abstimmung in unserem Kanton wird sicher auch Sig-
nalwirkung für andere Kantone haben, in denen ähnliche 
Abstimmungen noch bevorstehen.

Am 1. April 2011 hat Regierungsrat Kölliker das Geheimnis 
gelüftet und in seiner Medienmitteilung folgende konkrete 
Massnahmen zur Stärkung der Lehrpersonen vorgeschla-
gen:

–– 	Eine Reduktion der Pflichtlektionen von 28 auf 27
–– 	Die Ausdehnung der Weihnachtsferien auf zwei Wochen
–– 	Die Schaffung einer Delegationsnorm; damit die Regie-
rung die Möglichkeit hat,	die Einstiegslöhne unabhängig 
vom Kantonsrat kurzfristig und befristet anheben zu	kön-
nen

–– 	Die Ausarbeitung eines neuen Berufsauftrages 
–– 	Die Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells (Bsp. LU).
–– 	Die Flexibilisierung des Unterrichtspensums (Bandbrei-
tenmodell)

Als weitere, zum Teil bereits bestehende Massnahmen er-
wähnte er:

–– 	Die Vollzugshilfen Blockzeiten und Fremdsprachen
–– 	Die Schaffung eines Weiterbildungsangebotes: «Eine 
Schule für alle - Ressourcen erkennen, aufbauen, nutzen» 
zum Umgang mit Lernschwierigkeiten

–– 	Das Case Management Berufsbildung «Plan B»
–– 	Das Unterrichtspaket «Lehreroffice» soll den Lehrpersonen 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden

In einem politischen Umfeld, in dem den Parlamentariern 
auf der einen Seite vor allem die Wiederwahl wichtig ist 
und die Wählerschaft mit Steuersenkungen geködert wird, 
ist es für den KLV ausserordentlich schwierig, Verbesserun-
gen zu erzielen. 
Sparpakete wie dasjenige der Februarsession 2011 und das 
geplante Sparpaket wo beim Staatspersonal rund 35 Mio 
Franken eingespart werden sollen, machen die Arbeit des 
KLV auch nicht leichter. 
Trotzdem wies der KLV in den letzten Monaten intensiv auf 
die unbefriedigende Situation in der Schule hin und zeigte 
auf, welche Verbesserungen nötig wären.
Bei der Beurteilung der Vorschläge zur Stärkung der Lehrper-
sonen von Regierungsrat Kölliker kann man geteilter Mei-
nung sein, trotzdem sind wir froh, dass überhaupt Vorschlä-
ge vorliegen, denn in unserem Worst-Case-Szenario gab es 
auch die Variante mit gar keinen Verbesserungen. Deshalb 
haben wir doch lieber den Spatz in der Hand, als die Tau-
be auf dem Dach.

Freie Schulwahl

7

Massnahmenpaket von Regierungsrat Kölliker



An der KLV-Delegiertenversammlung vom 6. April 2011 in 
Buchs stellten sich die Delegierten im Grundsatz hinter das 
Massnahmenpaket.

Natürlich heisst das nun nicht, dass mit dem vorliegen-
den Vorschlag alles in Ordnung ist, denn der KLV forderte 
schlussendlich mehr. Als Beispiel sei hier die fehlende Ver-
besserung bei den Löhnen erwähnt. Wir sind noch nicht am 
Ziel, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wichtig 
wird es nun sein, dass die geplanten Verbesserungen so 
schnell wie möglich realisiert werden.

1946 wurde der Medienverleih gegründet. Bis heute kann 
dieser eine gute und moderne Entwicklung aufzeigen. Dies 
kann vor allem durch die gute Nutzung bewiesen werden. 
So werden täglich ca. 60 Medien ausgeliehen, was im Jahr 
mehr als 11‘000 Filmen, Dias oder DVDs entspricht. Das An-
gebot ist kostengünstig und effizient.

In der Kantonsratssession vom Februar 2011 wurde im Rah-
men des Massnahmenpakets zur Entlastung des Staats-
haushaltes unter vielen weiteren Einsparungen die Schlie-
ssung des Medienverleihs mit 72 gegen 22 Stimmen 
beschlossen.

Nach Intervention des KLV und den Pädagogischen Kom-
missionen hat sich Regierungsrat Kölliker entschieden, den 
Medienverleih nicht auf den 1. Januar 2012 zu schliessen, 
sondern erst, wenn eine Alternativlösung zur Verfügung 
steht. Ebenfalls hat sich die Bildungsgruppe des Kantonsra-
tes, nachdem wir diese an einem Treffen darüber informier-
ten und die Wichtigkeit des Medienverleihs aufgezeigten, 
beim Bildungschef dafür stark gemacht, dass die Schlie-
ssung erst erfolgen darf, wenn eine Alternativlösung auf 
dem Tisch liegt.
Mittelfristig soll auf nationaler oder sprachregionaler Ebe-
ne eine webbasierte Austauschplattform geschaffen wer-
den. Der Versand von Medien per Post wird durch Streaming 
und Downloads ersetzt. Offen ist, wann eine solche Lösung 
zur Verfügung steht.

Medienverleih
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Am 21. Dezember 2010 hat die Regierung die neue Lektio-
nentafel erlassen. Die ursprüngliche 1. Fassung wurde an 
den Informationsveranstaltungen und in den Vernehmlas-
sungen der verschiedenen Gremien heftig kritisiert. Dies hat 
Wirkung gezeigt und die meisten der bemängelten Punkte 
wurden korrigiert, so dass jetzt eine praktikable Lektionen-
tafel vorliegt, die von einem Grossteil der Lehrpersonen mit-
getragen werden kann. Die Handreichungen wurden eben-
falls nochmals überarbeitet, so dass wir nun auch hinter 
diesen stehen können. Sie sollen die Schulbehörden, die 
Schulleitungen, die Stundenplaner und natürlich nicht zu-
letzt die Lehrpersonen bei ihrer Arbeit unterstützen und ih-
nen bei der Modellwahl behilflich sein. Sind doch neu vier 
verschiedene Varianten möglich: 

–– Altes System beibehalten,
–– Niveaugruppen in Englisch
–– Niveaugruppen in Mathematik
–– Niveaugruppen in beiden Fächern. 

Wir sind überzeugt, dass nun die einzelnen Schulgemeinden 
eine für sie sinnvolle Variante wählen können, die schluss-
endlich - und darum geht es ja - den Jugendlichen zu Gute 
kommt und für die Lehrpersonen vernünftige Arbeitsbedin-
gungen ermöglicht. 
Zwingend muss auch das Übertritts- und Promotionsreg-
lement den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Es 
soll weniger Artikel beinhalten und lediglich die Grundlagen 
regeln. In den Umsetzungshilfen zu Handen der Schulge-
meinden werden dann die Detailfragen geklärt. Das neue 
Reglement muss modellunabhängig sein und soll auf der 
einen Seite die Grundsätze von «Fördern und Fordern» be-
rücksichtigen, aber auch die Durchlässigkeit in alle Richtun-
gen gewährleisten. Es ist durchaus möglich, dass die Pro-
bezeiten und die provisorischen Promotionen abgeschafft 
werden. Auch die Zeugnisse müssen überarbeitet und an-
gepasst werden. Da sich das Übertrittsprozedere von der 
Primarstufe in die Oberstufe bewährt hat, soll es im Grund-
satz beibehalten werden. Das bedeutet, dass die Zuwei-
sung weiterhin durch die Primarschule erfolgen soll. Es ist 
auch vorgesehen, dass die Übertritte und Umstufungen 
neu durch die Schulleitungen verfügt werden können, denn 
ein weiteres Ziel ist es auch, die Lehrpersonen möglichst zu 
entlasten. Das vollständig überarbeitete Reglement soll auf 
den Sommer 2012 in Kraft treten.
Die Pädagogische Hochschule St. Gallen erarbeitet zurzeit 
den neuen Englischlehrplan für die Oberstufe. In diesem Zu-
sammenhang wird auch überprüft, ob der Teilbereich Fran-

zösisch ebenfalls überarbeitet werden muss. Erfreulich ist in 
diesem Zusammenhang, dass 2010 rund 100 Lehrpersonen 
die Advanced- oder Proficiencyprüfung erfolgreich abgelegt 
haben. Dass dies mit einem beträchtlichen Zusatzaufwand 
verbunden war, ist selbstredend.
Es ist deutlich zu spüren, dass alle Beteiligten gute und pra-
xistaugliche Lösungen anstreben und den einzelnen Schu-
len einen möglichst grossen Handlungsspielraum einräu-
men wollen.
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Allgemeines
Das Jahr 2010 war für unsere Pensionskasse ein Jahr der 
«Ernüchterung».

Diese Feststellung lässt sich in zweierlei Hinsicht machen:
1.	 Beim Deckungsgrad kommen wir nicht vom Fleck.
2.	 Im Projekt «Totalrevision» ist noch keine befriedigende 

Lösung in Sicht.
Gesamthaft lässt sich sagen, dass das Finanzumfeld .
äusserst schwierig und kaum berechenbar war. Das zeigt 
sich darin, dass trotz einer Performance der Vermögensan-
lagen über der Benchmarkrendite, trotz auf tiefem Niveau 
weiter gesunkener Verwaltungskosten und trotz einem er-
warteten technischen Verlauf eine minime Senkung des De-
ckungsgrades eingetreten ist. 
Der Pensionskassenexperte kommt nicht umsonst zu zwei 
bezeichnenden Aussagen: «…Der Kasse bleibt lediglich, 
sich unter schwierigen Verhältnissen möglichst klug zu ver-
halten…… 
Unter diesen Vorgaben bleibt als letzte Alternative analog 
zum Vorjahr, das Defizit auszusitzen…»

Zu den konkreten Werten:
1.	 Die Benchmark nach Pictet von 2% konnte mit unserer er-

reichten Portfolioperformance von 3.1% erneut klar über-
troffen werden.

2.	 Der konsolidierte Deckungsgrad sank leicht von 95.7% 
auf noch 95,2%.

3.	 Das Bundesamt für Sozialversicherung gab eine Studie 
zur Erfassung der vollumfänglichen Verwaltungskosten 
von Pensionskassen in Auftrag. Die Unterlagen unserer 
Vorsorgeeinrichtung wurden zum Kostenvergleich ein-
gereicht. Die Analyse bescheinigt der KLVK vergleichs-
weise tiefe Kosten bei gleichzeitig überdurchschnittli-
cher Performance.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass trotz angemes-
senem Risiko und vorsichtiger Anlagepolitik ein vergleichs-
weise gutes Resultat bei geringen Kosten erreicht wurde.

Bundesgerichtsentscheid 
Die Personalverbände sind 2002 wegen der Abschöpfung 
von Vorsorgegeldern aus den Pensionskassen in den all-
gemeinen Staatshaushalt unter dem Titel «erfolgsabhängi-
ge Honorare» ans Bundesverwaltungsgericht gelangt. Am 
21.4.2010 wurde das Urteil gefällt: Die Abschöpfung war nicht 
zulässig und die KLVK hat die zu Unrecht entnommenen .
Gelder zurückzufordern. 

Die Regierung des Kantons St.Gallen erhob in der Folge Be-
schwerde beim Bundesgericht (letzte Instanz), weil auch im 
gleichen Zug die Vermögen der Gebäudeversicherungsan-
stalt betroffen waren.
Am 24.11.2010 hat das Bundesgericht die Beschwerde be-
züglich der Gebäudeversicherungsanstalt gutgeheissen.

Die Regierung hat inzwischen Vergleichsgespräche mit der 
Personalverbändekonferenz (PVK) über die Berechnung des 
den beiden Versicherungskassen durch den Kanton zurück-
zuerstattenden Betrages aufgenommen und hat dafür in 
der Staatsrechnung 2010 eine vorsorgliche Rückstellung von 
CHF 20 Millionen gebildet.

Revision
Die Vernehmlassungsergebnisse veranlassten die Regie-
rung zu einer Überprüfung, vor allem der Übergangsord-
nung. Dabei hat die Sicherung der bestehenden beruflichen 
Vorsorge für die Regierung Priorität. Sie lehnt aber erfreuli-
cherweise einen Leistungsabbau ab. 
Der Versicherungsexperte hat daraufhin die Übergangsord-
nung neu konzipiert. Die Regierung beschloss in der Folge, 
die Leistungsgarantie gemäss dynamischer Methode in die 
Vorlage aufzunehmen.
Diverse Unklarheiten in Teilbereichen und bundesrechtliche 
Gesetzesanpassungen beim BVG machten weitere Abklä-
rungen und teilweise Rechtsgutachten von Aussenstehen-
den nötig.
Die Arbeit der Projektgruppe selber ist seit Juni 2010 sis-
tiert. Die Weiterentwicklung der definitiven Botschaft zur Ge-
setzesvorlage an den Kantonsrat liegt in der Zuständigkeit 
des Finanzdepartementes, des Lenkungsausschusses so-
wie abschliessend bei der Regierung.
Der weitere Zeitplan hängt von den Resultaten der Zusatz-
abklärungen und vom Bundesratsbeschluss betreffend pa-
ritätischer Kassenführung und Verselbständigung ab. 

Pensionskasse 2011
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Das neue Personalgesetz, das klare Verschlechterungen 
für uns Lehrpersonen bringt, wurde vom Kantonsrat an-
genommen und noch zusätzlich verschärft. Das hat uns 
in der Personalverbändekonferenz, in der alle Staatsan-
gestellten vertreten sind, dazu bewogen, dem Kantonsrat 
eine rote Karte zu überreichen. An dieser Stelle möchten wir 
euch herzlich für die grosse Unterstützung und das fleissi-
ge Sammeln von Unterschriften danken. Die Aktion war er-
folgreich und das Echo in den Zeitungen und im Fernsehen 
war unerwartet gross. Dass der Kantonsrat die rote Karte 
dann nicht annahm wurde von uns und den anderen Staats-
personalverbänden nicht gut aufgenommen. Weil auch der 
Kantonsratspräsident Locher die Unterschriften nicht entge-
gengenahm, deponierten wir diese auf der Staatskanzlei. 
Eine Empfangsbestätigung wurde versprochen, traf aber nie 
ein. Deshalb schrieb die Personalverbändekonferenz einen 
offiziellen Brief, in dem sie das Vorgehen des Kantonsrates 
kritisierte und eine Antwort mit einer Begründung einforder-
te, gleichzeitig aber auch signalisierte, dass sie zu einem 
Gespräch bereit sei. Obwohl diese Aussprache nicht statt-
fand, konnten wir aus verschiedenen Reaktionen der Politi-
ker schliessen, dass die Aktion ihre Wirkung nicht verfehlte.

Der spätest mögliche Einführungstermin für das Personal-
gesetz ist der 1. Januar 2013. Geplant ist nun die Einführung 
per 1. Juni 2012, die kostenrelevanten Punkte sollen aber 
erst ein halbes Jahr später in Kraft treten. Bis dahin gelten 
weiterhin die Regelungen des aktuellen Gesetzes. Die Ver-
ordnungen sind zurzeit noch in Bearbeitung und werden 
nach den Sommerferien in die Vernehmlassung gegeben. 
Obwohl wir alles andere als glücklich über das revidierte 
Gesetz sind, geht es nun darum, den Schaden möglichst 
in Grenzen zu halten. Da die Lehrpersonen zukünftig nicht 
mehr per Verfügung angestellt werden, braucht es neue 
Verträge und Abmachungen. Gemeinsam mit dem Ver-
band St. Galler Volksschulträger und dem Bildungsdepar-
tement werden wir Rahmenverträge ausarbeiten, die dann 
den Schulgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Damit 
soll verhindert werden, dass jede Gemeinde eigene Anstel-
lungsverträge kreiert. Positiv ist, dass wir in der neu gebil-
deten Schlichtungsstelle Einsitz nehmen werden.
Wir werden weiterhin unseren Einfluss geltend machen, da-
mit die Verordnung möglichst arbeitnehmerfreundlich ge-
staltet wird.

Aufgrund der Tatsache, dass es für einen Teil der Jugend-
lichen schwierig ist, einen Ausbildungsplatz zu finden oder 
eine Ausbildung erfolgreich abzuschliessen, begrüssen wir 
den Plan B, der vorsieht, dass die Zahl der Jugendlichen, 
welche eine berufliche Grundausbildung abschliessen .
längerfristig erhöht werden kann.

In der Vernehmlassung machten wir folgende Vorschläge:

–– Wenn eine Zuweisung in die Gruppe rot, Plan B, ins Auge 
gefasst werden muss, werden die Eltern informiert und 
erklären sich:

a.	per Unterschrift mit den notwendigen Massnahmen.
		  einverstanden
b.	damit bereit, bei Verweigerung der Unterschrift, 	

		  die Verantwortung selbst zu tragen und die Schule 	
		  zu entlasten

–– Es ist wichtig, dass dem Datenschutz Rechnung getragen 
wird. Damit jedoch verhindert werden kann, dass die Auf-
bauarbeiten der Sekundarstufe I nicht in einer Sackgasse 
enden, sind wir der Meinung, dass die Erziehungsberech-
tigten bereits zu Beginn von Plan B mit ihrer Unterschrift 
ihr Einverständnis zur dokumentierten Übergabe an die 
Sekundarstufe II erteilen. Dies setzt voraus, dass die Er-
ziehungsberechtigten die nötigen Informationen erhalten.

–– Um den Aufwand zur Erfassung von gefährdeten Jugend-
lichen gering halten zu können, empfehlen wir, diesen 
über die Datenbank des LehrerOffice abzuwickeln.

–– Die Annahme, dass rund 1.5% der Schülerinnen und Schü-
ler der Gruppe rot zugeordnet werden müssen, ist mit 
Sicherheit zu tief angesetzt. Massnahmen, die eine er-
folgreiche Arbeit mit dem Plan B ermöglichen, sind unter 
anderem angepasste Klassengrössen, Einsatz von Schuli-
schen Heilpädagogen und eine angemessene Entlastung 
der betroffenen Lehrpersonen.

–– In einzelnen Fällen ist es angebracht, bereits in der 1. Klas-
se der Oberstufe Schülerinnen und Schüler der Gruppe rot 
zuzuordnen. Dadurch bleibt mehr Zeit, um Plan B durch-
zuführen. Darum schlagen wir folgende Änderung bei 
den Zielgruppen vor: Die Grundgesamtheit der Zielgrup-
pe Plan B umfasst alle Jugendlichen spätestens ab der 
zweiten Oberstufe bis zum Übertritt ins Erwerbsleben oder 
bis zum erfolgreichen Abschluss auf der Sekundarstufe II. 
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Mit dieser Änderung kann verhindert werden, dass keine 
gewinnbringende Zeit verloren geht.

–– Zur Erleichterung und Hilfestellung aller Beteiligten muss 
eine Handreichung oder ein Ablaufschema vorliegen, das 
die Vorgehensweisen und die zeitlichen Abläufe anhand 
von Beispielen festhält. Ebenfalls müssen die Verbind-
lich- und Verantwortlichkeiten in jeder Phase von Plan B 
klar geregelt sein.

–– Im Rahmen der kantonalen Weiterbildung sollen Kurse 
angeboten werden, die Lehrpersonen Hilfestellungen an-
bieten, um den Plan B umzusetzen.

–– Da die Gespräche und Massnahmen der Gruppe rot recht 
umfangreich sein können, müssen diese ausserhalb der 
Unterrichtszeit stattfinden.

–– Wenn die Klassenlehrperson die Fallführung in der Grup-
pe rot wie vorgesehen übernimmt, muss die zusätzliche 
Arbeitszeit entweder nach Aufwand oder mit einer Ent-
lastung über das Pensum erfolgen. Auch der Mehrauf-
wand der Lehrpersonen, die die Schülerinnen und Schüler 
der Gruppen grün und orange betreuen, muss entschä-
digt werden. Gleiches gilt für die Lehrpersonen der Brü-
ckenangebote und der Berufsschulen. Die Regelung, wie 
diese zusätzlichen Arbeiten abgegolten werden, muss 
zwingend vor Inkraftsetzung von Plan B geregelt werden.

Charta von Salamanca 1994
Die Delegierten aus 92 Regierungen und 25 internationalen 
Organisationen anerkannten im Juni 1994 an der UN-Welt-
konferenz die Notwendigkeit und Dringlichkeit, Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit besonderen Förderbedürf-
nissen innerhalb des Regelschulwesens zu unterrichten. 

Auch der KLV anerkennt das Bestreben, dass möglichst vie-
le Kinder und Jugendliche in Regelklassen integriert wer-
den sollen.

Dazu einige Vorbemerkungen:
Obwohl mit der Integration den Regelklassenlehrpersonen 
weitere neue Aufgaben zugemutet werden, wurden de-
ren Rahmenbedingungen und der Berufsauftrag bis heu-
te nicht verändert.
Es wird immer Kinder und Jugendliche geben, welche zu-
mindest phasenweise nicht integriert beschulbar sind. Das 
Potential separativer Förderstrukturen muss auch bei einem 
Systemwechsel erhalten bleiben.
Im Moment sind Bestrebungen zu beobachten, dass Quer-
einsteiger ohne Lehrdiplom ausgebildet werden, die dann 
im Regelklassenunterricht und in der Schulischen Sonder-
pädagogik eingesetzt werden. Es bräuchte aber mehr fach-
didaktisch spezialisiertes Förderpersonal zur Unterstützung 
von Regelklassenlehrpersonen, damit fachspezifische Teil-
leistungsschwächen bei Schülerinnen und Schülern ange-
gangen werden können.
Das Zusammenführen von Kindern mit einer geistigen Be-
hinderung in Regelklassen muss für alle Beteiligten metho-
disch Sinn machen und man muss aus heilpädagogischer 
Sicht dahinter stehen können.
Ist ein Schüler potentiell in der Lage, sich mit einem heilpä-
dagogischen Stütz- und Förderunterricht im unteren Leis-
tungsdrittel einer jetzigen Regelklasse zu etablieren, kann 
er dort integriert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, kann 
dieser nicht sinnvoll gefördert werden.
Integration verlangt nach Zusammenarbeit und ist in erster 
Linie eine soziale Aufgabe.
Die unreflektierte Integration von Kindern mit schwerer geis-
tiger Beeinträchtigung verletzt ihre Menschenwürde.
Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung haben einen 
Aussenseiterstatus. Zudem fehlt ihnen in der Regelschule 
der Zugang zu ihrer Bezugsgruppe.
Ein integriertes Kind erwirbt im Regelbereich nicht die glei-
chen Kompetenzen wie in einer HPS.
Lernprozesse in der Regelschule laufen für ein geistig be-
einträchtigtes Kind immer zu schnell ab.

Positionspapier Integration – Separation
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Eine spezielle Förderdiagnostik bzw. Förderung fällt im jet-
zigen Regelbereich weitgehend weg.
Physio- und Ergotherapie sowie spezielle Logopädie fallen 
im jetzigen Regelbereich weitgehend weg.
Grundsätzlich gibt es im Kanton St.Gallen keine integrative 
Sonderschulung.

Für eine erfolgreiche Integration braucht es die nötigen 
Voraussetzungen:
Es braucht organisatorische Rahmenvereinbarungen für die 
Abläufe, Verfahren und Entscheidungswege.
Die Lehrpersonen müssen in Entscheidungsprozesse aus-
reichend einbezogen werden.
Regelklassenlehrpersonen brauchen eine spezifische Wei-
terbildung von mindestens 5 Tagen. Diese soll während der 
Unterrichtszeit angeboten werden.
Schulleitungen müssen für ihre neuen Aufgaben eine Fort-
bildung besuchen.
Schulische Heilpädagogen mit der entsprechenden Ausbil-
dung müssen der Klassenlehrperson mit mindestens 5-10 
Lektionen zur Verfügung stehen, ansonsten muss durchge-
hend im Teamteaching unterrichtet werden.
Für die Diagnose, die Planung und Kontrolle der Förderung 
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen müssen prakti-
kable und valide Instrumente zur Verfügung stehen.
Die Klassengrössen müssen nach unten angepasst wer-
den oder es muss vermehrt eine zusätzliche Lehrperson 
eingesetzt werden.
Es muss ein genug grosser Schulraum mit Gruppenraum 
zur Verfügung stehen.
Für die zusätzliche Vor- und Nachbereitung, Zusammenar-
beit, Fördergespräche, Teamarbeit und Elternarbeit müs-
sen zeitliche Ressourcen bereitgestellt werden. Diese kön-
nen im Rahmen des Berufsauftrages vorgesehen werden.
Für den Mehraufwand für die individuelle Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler durch den SHP und für das Team-
teaching müssen genügend Personen mit der entsprechen-
den Ausbildung rekrutiert werden. 
Für den Mehraufwand an zusätzlichem Personal und Ma-
terial müssen genügend Finanzen budgetiert und einge-
setzt werden. 
Der Kanton hält Einsatzreserven, welche über die pauscha-
le Ressourcenzuteilung hinaus unter bestimmten Bedingun-
gen den Schulen bzw. Klassen mit besonderen Belastun-
gen zugleitet werden. In speziellen Fällen, bei besonderen 
Behinderungen, können fallbezogen zusätzliche Mittel un-
bürokratisch abgerufen werden.

Niederschwellig beanspruchbare Fachkräfte müssen für Be-
ratung, Coaching etc. bereitstehen.
Lehrmittel, die eine Differenzierung ermöglichen und Lern-
hilfen müssen in genügender Anzahl bereitgestellt werden.
Die Kontinuität der Förderung und Integration über die gan-
ze Schullaufbahn hinweg muss garantiert werden. Es lässt 
insbesondere keinen Bruch der Bemühungen beim Über-
gang zwischen den Schulstufen zu.
Es muss in erreichbarer Nähe separative Angebote wie 
Kleinklassen, HPS, Timeout, CP- Schule, Sonderschulheime 
SHS etc. für Kinder oder Jugendliche, die nicht ohne Scha-
den für sich oder für die Schülerinnen und Schüler der auf-
nehmenden Regelklasse integrierbar sind, geben.

Forderungen:

Bevor folgende Anforderungen nicht erfüllt sind, darf 
mit der Integrativen Schulung nicht begonnen werden 
Die Lehrpersonen, die im Integrationsmodell arbeiten müs-
sen die entsprechende Fortbildung absolviert haben.
Vor dem Beginn der integrativen Beschulung muss genü-
gend, auch ausgebildetes heilpädagogisches Personal an-
gestellt sein.
Für 100 Lernende 500% Lehrpersonen (excl. Fachlehrperso-
nen und ISF Personal)
Für 100 Lernende 120% Schulische Heilpädagogik/ISF
Für 100 Lernende 20% Pädagogisch-therapeutische Mass-
nahmen (Logopädie, Psychomotoriktherapie)
Genügend grosse Unterrichtszimmer mit Gruppenraum 
müssen zur Verfügung stehen.
Die Unterrichtslektionen der Lehrpersonen, die im integrati-
ven Modell arbeiten, müssen adäquat gesenkt sein.
Die Klassengrössen müssen nach unten angepasst sein, 
oder entsprechende Pensen für Teamteaching budgetiert 
sein.
Es muss in erreichbarer Nähe separative Angebote wie 
Kleinklassen, HPS, Timeout, CP Schule, Sonderschulheime 
SHS etc. für Kinder oder Jugendliche, die nicht ohne Scha-
den für sich oder für die Schülerinnen und Schüler der auf-
nehmenden Regelklasse integrierbar sind, geben.
Die Kriterien für eine Integration in die Regelklasse müssen 
klar definiert sein.

Die integrative Förderung kann nicht von einem Tag auf den 
anderen eingeführt werden. Das Unterfangen gelingt nur 
dann, wenn tastend lernend einmal begonnen wird, wenn 
etappenweise Sicherheiten gewonnen und Irrwege wieder 
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verlassen werden, Überforderung angenommen und beho-
ben werden, Neuland behutsam beschritten wird.

Begriffserklärung

Integrative Schulung
Unter integrativer Schulung versteht man die voll- oder teil-
zeitliche Integration von Kindern oder Jugendlichen mit be-
sonderem Bildungsbedarf in einer Klasse der Regelschule.
Aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens wird 
der individuelle Förderbedarf ermittelt. Die Schule bietet ver-
stärkte schulische Massnahmen wie individuelle Nachhilfe 
oder sonderpädagogische Massnahmen wie ISF (integra-
tive Schülerförderung).

Integrative Sonderschulung
Unter integrativer Sonderschulung versteht man die voll- 
oder teilzeitliche Integration von Kindern oder Jugendlichen, 
die nach bestimmten Kriterien (Geistige Behinderung,
Sinnesbehinderung, Verhaltensauffälligkeiten, Körperbe-
hinderung) in einer Klasse der Regelschule.
Aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens wird 
der individuelle Förderbedarf ermittelt. Die Schule bietet ver-
stärkte schulische Massnahmen wie individuelle Nachhilfe, 
persönliche Betreuung durch eine Klassenhilfe oder son-
derpädagogische Massnahmen wie ISF (integrative Schü-
lerförderung).

CP Schule
Die CP-Schule ist eine Tagesschule, die sich als Kompetenz-
zentrum für Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehin-
derung versteht. CP ist die Abkürzung von Cerebral Parese 
und bedeutet Hirnschädigung, Hirnlähmung.
 
HPS Schule
Die Heilpädagogische Tagesschule ist ein Fachzentrum für 
die Bildung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung oder zusätzlicher Sinnesbeein-
trächtigungen. 

Sprachheilschule
Die Sprachheilschule ist eine Tagesschule mit oder ohne 
Internat.
Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche mit 
schweren Störungen der Leistungen des Sprech-, Lese- und 
Schreibvermögens, meist in Folge von auditiven Wahrneh-

mungsstörungen, motorischen Entwicklungsverzögerungen 
und/oder Hörverlusten.

Abkürzungen

HPS	 Heilpädagogische Schule
SHP 	 Schulischer Heilpädagoge,
		  Schulische Heilpädagogin
SHS	 Sonderschulheim mit Wocheninternat 
		  und Tagesschule
ISF 	 Integrative Schülerförderung
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Am 18. Oktober 2010 hat die Präsidentenkonferenz des 
Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer ein Po-
sitionspapier zu Klassenhilfen verabschiedet. Dieses hat der 
KLV an der Vorstandssitzung vom 11. Februar 2011 beraten 
und für den Kanton St. Gallen übernommen.

Positionspapier Klassenhilfen an den Volksschulen
Von verschiedenen Seiten wird neuerdings die Nutzung von 
Assistenzfunktionen im Unterricht ins Spiel gebracht. Dies 
ist insofern ein positives Zeichen, als damit doch von be-
hördlicher bzw. politischer Seite die heute schwachen Be-
treuungsrelationen und die Schwierigkeiten an belasteten 
Klassen eingestanden werden. Einzelne kantonale Konzep-
te sehen dafür die Erhöhung der Betreuungsrelation durch 
zusätzliche qualifizierte Lehrpersonen (z.B. Teamteaching 
in belasteten Klassen, SOS-Lektionen im Kanton Bern) vor, 
andere lehnen sich an ausländische Modelle des Einsatzes 
von «assistant teachers» (Laien mit Kurzausbildung oder Stu-
dierende in Ausbildung) an und wieder andere rechnen mit 
dem Einsatz von geeigneten Laien als «Klassenhilfen» (z. B. 
Seniorenprojekte Pro Senectute).

1.	Sinn machen qualifiziertes Teamteaching und 
	 Klassenhilfen
Es entspricht einer alten Kernforderung des LCH, die Betreu-
ungsrelationen an den Volksschulen deutlich zu verbes-
sern. In den skandinavischen Ländern liegen sie bei über 
zwei Personen pro Klasse. In sehr anspruchsvollen Klas-
sen (z. B. mehrere Jahrgänge, hoher Anteil an Kindern mit 
Migrationshintergrund, hoher Anteil an Verhaltensauffälli-
gen, Klassen mit unglücklicher Vorgeschichte) muss dies in 
Form von Teamteaching durch zwei voll ausgebildete Lehr-
personen geschehen, in anderen Klassen kann eine Ver-
besserung der Betreuungsintensität auch durch den Einsatz 
von geeigneten Laien als Klassenhilfen erfolgen (siehe Ka-
pitel 3 und 4).

2.	Keine «Assistenzlehrpersonen»
Der LCH lehnt es entschieden ab, «Assistenzlehrpersonen» 
bzw. «Unterrichtsassistenzen» in Betracht zu ziehen. Soweit 
damit die Rekrutierung von Laien gemeint ist, die mit einer 
pädagogisch-didaktischen Kurzausbildung zu «Assistenz-
lehrpersonen» befördert werden sollen, sind die interna-
tionalen Erfahrungen überwiegend negativ: Es entwickelt 
sich rasch eine gewerkschaftliche Eigendynamik durch «As-
sistent Teachers’ Associations», es entstehen massive Zu-
ständigkeitskonflikte zwischen den Klassenlehrpersonen 
und den Assistenzlehrpersonen, und bei Lehrerinnen- und 

Lehrermangel sowie im Rahmen von Sparübungen mutiert 
dieses Assistenzpersonal sehr rasch zum dauerhaften Er-
satz für ordentlich diplomiertes Lehrpersonal. Anschau-
ungsunterricht bietet in der Schweiz der Pflegebereich, wo 
ausgebildetes Assistenzpersonal (früher PKP-Leute, heu-
te Fachangestellte für Pflege FAGE) sehr rasch zur Substi-
tution von diplomiertem Pflegepersonal pervertiert wurde 
und wird 1. «Die haben ja schliesslich auch eine Pflegeaus-
bildung» dient dann jeweils der Legitimation, der «morali-
schen» Entlastung gegenüber Befürchtungen mangelnder 
Pflegequalität.
Ebenso lehnt es der LCH ab, Lehramtsstudierende zur Lin-
derung von Not an den Schulen in den Einsatz als «Assis-
tenzlehrpersonen» zu schicken. Das kann sehr rasch zur 
Überforderung und zu entsprechender Beschädigung der 
Ausbildungsqualität führen und ist als verlässliche Ressour-
ce für die Schulen kaum planbar.

3.	Einsatzmöglichkeiten für Klassenhilfen
Der folgende Katalog ist keine abschliessende Aufzählung, 
sondern soll typische Möglichkeiten des Einsatzes von Klas-
senhilfen aufzeigen:

–– Im Unterricht aktive Mithilfe (Einzelhilfe oder Kleingruppen) 
bei einfachen Übungssequenzen, beispielsweise Kopf-
rechnen, Wörter lernen, Leseübungen, Korrekturhilfen, 
Spielsequenzen, Unterstützung im Werken, Zeichenun-
terricht nach Anleitung der verantwortlichen Lehrperson.

–– Unterstützung von Schüler/-innen, beispielsweise Sortie-
ren von Blättern, Notieren der Hausaufgaben, Ordnung 
im Etui etc.

–– Aktive Präsenz beim Erhalt oder Wiederherstellen von Auf-
merksamkeit, Friedfertigkeit u. ä.

–– Mitwirkung bei Pausenaufsicht, Begleitung von Lehraus-
gängen u. ä.

–– Im administrativen Bereich beispielsweise Kopierarbeiten, 
Führen von Listen, Kontrollen, evtl. Nachfragen bei Absen-
zen, Kontrolle von unterschriebenen Unterlagen der Eltern 
oder Sorgeberechtigten, Eintragen von Noten.

Positionspapier Klassenhilfen

1 Alle Fachleute sind sich einig, dass darunter die Pflegequalität leiden muss. Zwar steht in 
den Reglementen immer, dass Pflegeassistenzen nur unter Anleitung von diplomierten Pfle-
gerinnen oder Pflegern eingesetzt werden dürfen, die Realität etwa in Pflegeheimen oder 
Altersheimen sieht aber ganz anders aus, dort wird Assistenzpersonal im grossen Stil an-
stelle von diplomiertem Personal eingesetzt.
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4.	Bedingungen für den Einsatz von Klassenhilfen
Als Systemelement wären Klassenhilfen für die Schweiz neu. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern fehlen in der Schweiz 
noch seriös ausgewertete Erfahrungen mit dem Einsatz 
«qualifizierter Laien». Die vorhandenen Zufriedenheitsbe-
fragungen etwa für den Einsatz von Senioren sagen zu we-
nig aus weder über den Gewinn für die Klassen noch über 
die dabei auftretenden Schwierigkeiten. Es ist von einem zu-
sätzlichen (und bisher nicht eingerechneten) Zeitaufwand für 
die notwendigen Briefings bzw. Absprachen auszugehen
und es müssen Sicherungen gegen eine Entwertung des Be-
rufs infolge Substitution bisheriger Pensenanteile durch «Bil-
ligpersonal» eingebaut sein. Der LCH sieht durchaus auch 
die Gewinnerwartung: Eine finanziell tragbare Verbesse-
rung der Unterrichtsintensität/Individualisierung, eine Ent-
lastung der Klassenlehrpersonen von fachlich wenig an-
spruchsvollen Arbeiten sowie ein Prestigegewinn in dem 
Sinne, dass heute fast alle anspruchsvollen und geachteten 
Professionen Hilfspersonal nutzen. Dazu müssen folgende 
Bedingungen erfüllt sein:

–– Der Gewinn an Intensität der individuellen Lernunterstüt-
zung stellt sich nur dann ein, wenn der Einsatz von Klas-
senhilfen sehr sorgfältig geplant, abgesprochen und aus-
gewertet wird. Es ist zu anerkennen, dass dies nur um den 
Preis einer zeitlichen Mehrbelastung geht, was unter heu-
tigen Bedingungen nicht akzeptabel ist und durch Um-
wandlung von Unterrichtzeit in Zeit für Vor- und Nachbe-
reitung und Besprechungen kompensiert werden muss. 
Konkret durch eine Pflichtlektionen-Senkung um wenigs-
tens 2 Lektionen, denn die Absprachen mit den Klassen-
hilfen und die für deren produktiven Einsatz erforderli-
che noch sorgfältigere Unterrichtsplanung verbrauchen 
rasch einmal 3 bis 4 Stunden pro Woche. (Darin sind an-
dere Gründe für eine noch weiter gehende Senkung der 
Pflichtlektionenzahl – etwa die heute ungenügend dotier-
ten zeitlichen Ansprüche für die Absprachen zwischen 
den Klassenlehrpersonen und mit anderen Spezialfunk-
tionen oder der Aufwand für gemeinschaftliche Arbeiten 
– noch nicht mitgezählt.)

–– Abzulehnen sind Angebote vom Typ «Externe Personal-
vermittlung sucht Lehrer/ Schulen, welche ihren Schütz-
lingen Beschäftigung geben». Die Definition des Bedarfs 
wie auch die Rekrutierung von Klassenhilfen muss ganz 
bei der Schule und ihren Lehrpersonen liegen. Das Gebot 
der Chancengleichheit lässt nicht zu, dass Klassenhilfen 
nur dort angeboten werden, wo zufälligerweise externe 
Angebote vorliegen. Es bräuchte ein durchdachtes Ge-
samtkonzept bezüglich des erforderlichen

–– Schulpersonals. Dieses müsste dann zeitlich und finan-
ziell verlässlich und in gleich bleibender Qualität zur De-
ckung des ermittelten Bedarfs zur Verfügung stehen. Be-
vor weitere lokale Aktionen stattfinden, muss zuerst ein 
derartiges Gesamtkonzept – auf kantonaler und kommu-
naler Ebene wie auch für die Einzelschule – diskutiert und 
verabschiedet sein.

–– Der Einsatz von Klassenhilfen dürfte nicht zentral zugewie-
sen werden. Wann, wozu und für wie viel Unterrichtszeit 
welche Art von Klassenhilfen eingesetzt wird, hätten ein-
zig und allein das Klassenteam bzw. die einzelne Lehrper-
son zu definieren. Dabei wäre individuellen Unterschiede 
sowohl seitens der nutzenden Lehrperson wie auch sei-
tens der Eignung von Klassenhilfen Rechnung zu tragen.

–– Der Einsatz von Klassenhilfen müsste in die Zuständig-
keitsordnung der Schule eingebaut sein. Dort wären die 
Rechte und Pflichten der Klassenlehrpersonen (Anfordern 
und Führen der Klassenhilfen), der Schulleitung (Koordina-
tionsfunktionen und Aufsicht) und der Schulaufsicht (Sys-
temqualität) klar geregelt sein. Ebenso müssten die Haf-
tungsfragen (etwa bei Unfällen im Rahmen des Einsatzes 
von Klassenhilfen) geklärt sein.

–– Klassenhilfen müssten kompetente Laien sein, keines-
falls «Hilfslehrer mit Kurzausbildung». Kompetenz bzw. 
Eignung bei Laien meint: integerer Charakter, verlässlich, 
pflichtbewusst; beziehungsfähig mit Kindern und Jugend-
lichen; lässt sich führen/coachen; ist im von der Lehrper-
son gegebenen Auftragsrahmen selbstständig, meldet 
aber Überforderung sofort an; verfügt über eine gute All-
gemeinbildung, einen guten fachlichen Hintergrund für 
die Bereiche, in denen die Person eingesetzt wird.

Der LCH wendet sich entschieden gegen die Idee, Klassen-
hilfen pädagogisch auszubilden. Denn damit würde der 
Schritt zur Funktion «Assistenzlehrperson» mit allen negati-
ven Folgeerscheinungen (siehe Kapitel 2) gemacht.

Diese Bedingungen gelten in ihrer Gesamtheit. Werden 
auch nur einzelne von ihnen nicht verbindlich eingelöst, leh-
nen der LCH und seine Mitgliedsorganisationen jegliche An-
sätze in diesem Bereich ab.
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Ausgangslage
Der Mangel an Lehrpersonen in der Schweiz ist Tatsache 
geworden. Während die Lage in einigen Kantonen und auf 
gewissen Stufen noch nicht dramatisch ist, trifft es andere 
mit voller Wucht. Artikel 62 der Schweizerischen Bundesver-
fassung verpflichtet die Kantone, jedem Kind unentgeltlichen 
und ausreichenden Grundschulunterricht zu ermöglichen. 
Dies ist derzeit kein einfaches Unterfangen und die Situati-
on wird sich noch um einiges verschärfen.
Es sind in erster Linie die Schulleitungen vor Ort sowie die 
Lehrpersonen an den betroffenen Schulen, welche mit der 
schwierigen Situation zurechtkommen müssen. Betroffen 
sind aber auch die Kinder und deren Eltern, die einen gu-
ten Schulunterricht, erteilt durch entsprechend ausgebildete 
Lehrpersonen, erwarten dürfen. Die kantonalen Bildungs-
departemente versuchen die Schulen zu unterstützen, in-
dem sie «Notmassnahmen zur Vermeidung unbesetzter 
Stellen» formulieren.

Grundsätze
Für das laufende Schuljahr konnten im Kanton St. Gallen 
gerade noch genügend Lehrpersonen gefunden werden, 
wenn auch mit einiger Mühe. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
für das Schuljahr 2011/12 auch in unserem Kanton Notmass-
nahmen ergriffen werden müssen ist gross. 
Nun gilt es, die möglichen Massnahmen kritisch zu hinter-
fragen. Denn Notmassnahmen müssen den zwei folgen-
den Grundsätzen zwingend Rechnung tragen:
1.	 Die Qualität des Schulsystems muss hoch gehalten wer-

den.
2.	 Die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schul-

leitungen sind zu schützen. Sie müssen ihren Auftrag mit 
den dafür notwendigen Mitteln erfüllen können.

Einschätzung der Massnahmen
Bei der Einschätzung der Massnahmen ergeben sich drei 
Kategorien. Der Katalog ist nicht abschliessend.

Der KLV unterstützt und empfiehlt die Umsetzung fol-
gender Massnahmen:

–– Der Berufseinstieg junger Lehrerinnen und Lehrer soll er-
leichtert werden, damit diese nicht bereits in den ersten 
Jahren wieder aus dem Lehrberuf aussteigen. Unterstüt-
zen kann dies eine gezielte, professionelle Begleitung 
sowie die entsprechende Rücksicht bei der Klassenzu-
teilung. Denn leider gibt es immer wieder Fälle, bei de-
nen besonders schwierige Klassen den neu eintreten-

den Lehrkräften zugeteilt werden. Dies ist unbedingt zu 
vermeiden.

–– Die Möglichkeiten für Quereinsteigende aus anderen Be-
rufen sind auszubauen, wobei die Ansprüche an die Aus-
zubildenden nicht gesenkt werden dürfen. Dafür müs-
sen sinnvolle, praktikable Passerellen geschaffen werden, 
welche der beruflichen, familiären und finanziellen Situa-
tion Rechnung tragen. Eine Beurteilung «sur dossier» und 
die Anerkennung der bisherigen Ausbildung und Berufs-
erfahrung sind notwendig.

–– Das Pensionierungsalter soll auch nach oben hin flexibler 
werden. Ein beachtlicher Teil der Lehrpersonen geht früher 
als vorgesehen in Pension. Daneben gibt es auch solche, 
die gerne über das ordentliche Pensionierungsalter hin-
aus weiterarbeiten würden. In Zeiten des Lehrermangels 
ist dies zu unterstützen. Dazu müssen die Leistungen der 
Sozialversicherung attraktiv gestaltet sein, die Weiterbe-
schäftigung muss sich lohnen.

–– Wiedereinsteigenden soll die Rückkehr in den Lehrberuf 
erleichtert werden. Gezielte, praxisnahe Weiterbildungen 
sowie Begleitungen des Einstiegs helfen dabei.

–– Die Wiedereinstellung bereits pensionierter Lehrpersonen 
kann in dringenden Fällen zur Entlastung führen. Schullei-
tung und Schulbehörde deklarieren gegenüber der Lehr-
person klar, dass es sich dabei um eine befristete Mass-
nahme handelt.

Nachstehende Massnahmen erachtet der KLV als be-
dingt tauglich:

–– Der zeitlich begrenzte Einsatz von ausgebildetem Lehrper-
sonal auf diplomfremden Stufen und für andere Fächer 
kann Engpässe verhindern helfen. Diese Lösung darf nur 
zum Tragen kommen, wenn keine ausgebildeten Lehr-
personen zur Verfügung stehen.

Folgende Massnahmen sind aus Sicht des KLV unzuläs-
sig und abzulehnen, denn sie gefährden die Schulquali-
tät, belasten die Lehrerinnen und Lehrer und die Schul-
leitungen:

–– Erhöhung der Höchstzahlen pro Klasse. Jede Erhöhung 
der Zahl der Schülerinnen und Schüler wirkt sich negativ 
auf die Qualität des Unterrichts aus. Dies gilt im Übrigen 
auch für Erhöhungen, die innerhalb des gesetzlichen Rah-
mens liegen und beispielsweise durch die Zusammenle-
gung von Klassen entstehen.

–– Der Einsatz von nicht oder nicht fertig ausgebildetem pä-
dagogischen Personal als Fach- oder Klassenlehrperson. 

Positionspapier Notmassnahmen bei Lehrermangel
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Unterrichten ist ein höchst anspruchsvoller Beruf, der voll 
ausgebildetes Personal verlangt.

–– Abbau des obligatorischen Fächerbereiches. Dies ver-
stösst gegen die Verfassung.

–– Erhöhung der Pflichtpensen der Lehrpersonen. Bereits 
heute leisten Lehrpersonen in einem Vollpensum drei Wo-
chen nicht abgegoltene und nicht kompensierbare Über-
zeit. Auch Pensen von mehr als 100 Prozent erachtet der 
KLV als problematisch. Sie setzen nach Meinung des KLV 
ein falsches Zeichen und sollten allerhöchstens tempo-
rär zulässig sein.

–– Absenken der Eintritts- und Abschlusshürden bei der Leh-
rerbildung. Ein Qualitätsabbau in diesem Bereich geht 
einher mit einem langfristig wirksamen Qualitätsabbau 
am System Schule. 

Der Mangel an Lehrpersonen ist eine Realität, mit der sich 
alle Beteiligten auseinandersetzen müssen. Jahrelange Ver-
säumnisse haben dazu geführt. Während die Anforderun-
gen an den Beruf laufend gestiegen sind, wurden die Ar-
beitsbedingungen nicht entsprechend angepasst.

«Notmassnahmen» können zwischenzeitlich entlasten, 
den Missstand jedoch nicht beheben. Dazu braucht es 
verbesserte Anstellungsbedingungen, die den Lehrbe-
ruf – im Vergleich mit anderen akademischen Berufen – 
wieder attraktiv machen.

Bildung ist das wichtigste Gut der Schweiz. 
Bildung sichert die Zukunft unseres Landes.
Bildung schafft Wohlstand. 
Demokratie funktioniert nur zusammen mit Bildung.

Die politisch Verantwortlichen im Kanton St.Gallen räumen 
zwar ein, dass die Suche nach Lehrpersonen schwieriger 
geworden ist. Trotzdem schauen sie tatenlos zu.

Der KLV ist besorgt über den sich abzeichnenden Perso-
nalmangel an unseren Schulen, der die hohe Qualität der 
Bildung im Kanton St.Gallen gefährdet. Er fordert die Ver-
antwortlichen auf, durch attraktive Berufsperspektiven für 
geeigneten Nachwuchs zu sorgen. Die ungenügenden An-
stellungsbedingungen müssen behoben werden. 

Der KLV stellt fest:
Im Vergleich mit der Privatwirtschaft sind die Löhne viel 
zu tief!
Bei gleichwertiger Ausbildung und vergleichbaren Ar-
beitsanforderungen liegen die Löhne der Lehrpersonen 
zwischen 8.4 % und 85.7 % tiefer als in der Privatwirtschaft, 
wie eine aktuelle Salärvergleichsstudie der Treuhand- und 
Wirtschaftsberatungsfirma Pricewaterhouse Coopers nach-
weist.

Bei der Dienstalterszulage ist der Kanton St.Gallen ab-
geschlagen am Schluss der schweizerischen Statistik. 
Es tut Not, dass in der jetzigen Situation die Lehrpersonen, 
die über Jahre hinweg durch ihre ausgezeichnete Arbeit 
eine hohe Unterrichtsqualität garantieren, mehr Wertschät-
zung erfahren. 

Der Auftrag an die Schulen und die vielfältigen Erwar-
tungen an die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer sind 
mit den heutigen Pflichtpensen der Lehrpersonen nicht 
mehr erfüllbar. 
Diese Tatsache gefährdet die Qualität des Unterrichts und 
die Gesundheit der Lehrpersonen. Immer mehr Lehrperso-
nen reduzieren ihr Vollpensum, was den Mangel an Lehr-
personen zusätzlich verstärkt. Der Kanton St.Gallen braucht 
aber auch in Zukunft motivierte und gut ausgebildete Leh-
rerinnen und Lehrer!

Im Vergleich zum Jahr 1999 ist die durchschnittliche Ar-
beitszeit stark gestiegen und zunehmend falsch verteilt. 
Gemäss der Erhebung 2009 beträgt der Anstieg der durch-
schnittlichen Arbeitszeit 133 Stunden pro Jahr. Zugelegt ha-

Resolution  
Der Lehrerberuf muss wieder attraktiver werden



21

ben vor allem die Aufwendungen für Reformen, für Konfe-
renzen und für die Administration, während der Anteil für 
die Unterrichtsvorbereitung und die Weiterbildung abge-
nommen hat. Gesunken ist auch die Berufszufriedenheit 
der Lehrpersonen.

Der KLV fordert darum die Regierung und das Parlament 
auf, die Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen deut-
lich zu verbessern:

–– Die Besoldung der Lehrpersonen muss sich den Löhnen 
für vergleichbare Arbeit in der Privatwirtschaft angleichen: 
Die Löhne müssen massiv steigen! 			 
Die Dienstalterszulage muss so angepasst werden, 
dass diese mindestens 	dem schweizerischen Durch-
schnitt entspricht.

–– Die «Flucht in die Teilzeit» muss gestoppt werden. Der 
Lehrerberuf muss auch als Vollpensum leistbar sein. Das 
bedeutet: Es braucht einen geklärten, erfüllbaren Berufs-
auftrag, und für das Kerngeschäft Unterrichten muss ge-
nügend Zeit für Vor- und Nachbearbeitung zur Verfügung 
stehen:						    
Die Anzahl Pflichtlektionen muss gesenkt werden.

–– Der Mangel an Lehrpersonen darf nicht zu einer Verwäs-
serung der Zugangsbedingungen für den Lehrerberuf an 
den Pädagogischen Hochschulen führen:			 
Die Qualität der Ausbildung muss hoch bleiben.

Bereits ab 2013 wird gemäss Bundesamt für Statistik die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler auf der Primarstufe wie-
der steigen, ab 2016 auch auf der Sekundarstufe I. Fast ein 
Drittel der heute tätigen Lehrpersonen geht in den nächs-
ten zehn Jahren in Pension. Unser Arbeitgeber muss jetzt 
handeln, damit innerhalb der nächsten fünf Jahre die drin-
gend nötigen Verbesserungen erzielt und der Mangel an 
Lehrpersonen nachhaltig behoben ist. Für die Politik muss 
ab heute gelten: 
Langfristig investieren - statt kurzfristig sparen!

Grundlagendokumente auf der Webseite des KLV: klv-sg.ch
Salärvergleichsstudie PWC vom 12. Juni 2010
LCH-Arbeitszeiterhebung 2009 (AZE 09)
Berufszufriedenheitsstudie 2006

Nachdem der Erziehungsrat mit dem Verabschieden der 
Leitsätze eine Grobarchitektur des Sonderpädagogik – Kon-
zeptes festlegte, ging es in einem nächsten Schritt darum, 
die gesetzlichen Grundlagen und die dazugehörende Bot-
schaft für die Neuordnung der fördernden Massnahmen 
zu schaffen. 
Leider fand deren Ausarbeitung hinter verschlossenen Tü-
ren und ohne unsere Mitwirkung statt. Wir kritisierten die-
ses Vorgehen. 
Im Januar 2011 erhielt der Lenkungsausschuss die Möglich-
keit, sich in einer vertieften Information mit dem Inhalt der 
Vernehmlassungsvorlage auseinanderzusetzen und einen 
Mitbericht zu verfassen.
Der KLV nahm in seinem Mitbericht vom 26. Januar 2011 wie 
folgt Stellung: 
Der KLV begrüsst den Entscheid, dass auf eine integrative 
Sonderschulung verzichtet wird.
Hingegen moniert er, dass aus einer Sachvorlage eine fi-
nanzpolitische Vorlage wird, was nicht im Sinne der Sache 
ist. Die neue Pauschalenregelung begünstigt Sparbestre-
bungen zusätzlich. Es ist zu verhindern, dass aus dem Son-
derpädagogik-Konzept eine Sparvorlage wird. 

Bei der Moderation der Sonderschulquote wird davon aus-
gegangen, dass nach der Umsetzung der Neuerungen im 
Rahmen des Sonderpädagogik-Konzeptes die Sonderschul-
quote von 2.3% auf 2.0% zurückgehen wird, was einer Re-
duktion von 200 Sonderschülerinnen und Sonderschülern 
entspricht. Da diese Schülerinnen und Schüler zukünftig in 
Regelklassen integriert werden, erkennen wir durch den in-
tensiveren Unterstützungsbedarf eine Mehrbelastung der 
Lehrpersonen der Regelschule. In einer Übergangsphase 
von 10 Jahren sollen alle Schulgemeinden die Möglichkeit 
haben, den Pensenpool anzuheben, um nötige zusätzliche 
Fördermassnahmen als Entlastung einsetzen zu können.
Nach dieser Übergangsfrist muss die Situation überprüft 
werden und anschliessend über eine Anpassung des Pen-
senpools entschieden werden.

In der Vernehmlassungsvorlage ist es notwendig, dass klar 
definiert und eingegrenzt wird, welche Schülerinnen und 
Schüler in einer ersten Phase für eine Integration in eine Re-
gelklasse vorgesehen sind. Der Spielraum muss am Anfang 
möglichst klein und übersichtlich sein. 

Kinder mit Verhaltensstörungen sind für jede Klasse eine Be-
lastung. Wie weit diese Belastung tragbar ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Es müssen verschiedene Varianten 

Sonderpädagogikkonzept
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geprüft werden, wie solche Kinder beschult werden können. 
Die damit verbundenen Rahmenbedingungen müssen mit 
der Inkraftsetzung des Sonderpädagogik-Konzeptes bereit 
stehen und wenn nötig sofort umgesetzt werden können.

Die Unabhängigkeit des Schulpsychologischen Dienstes 
muss als Beratungs- und Abklärungsinstanz gewährleis-
tet sein. Es ist davon abzusehen, dass der SPD vom Kanton 
«übernommen» wird.

Die Begrenzung der heilpädagogischen Frühförderung 0-4 
ist aus entwicklungspsychologischer, präventiver und sozio-
kultureller sowie integrativer Sicht nicht zu verantworten. Die 
Betreuung dieser Kinder darf aus struktureller Sicht nicht ge-
fährdet werden und muss auch zukünftig gewährleistet sein.
Der Anspruch eines noch nicht schulpflichtigen Kindes auf 
heilpädagogische Frühförderung soll beibehalten werden, 
wenn ein heilpädagogischer Förderbedarf für die Zeit der 
Schulpflicht absehbar ist oder wenn eine Sonderschulung 
voraussehbar ist.

Einer nicht mehr schulpflichtigen Person soll das Anrecht auf 
logopädische Unterstützung (Lese-Rechtschreibschwäche, 
Illetrismus, Stottern) gewährt werden, wenn sonst ihre be-
rufliche Zukunft eingeschränkt wird.

Nach dem Einreichen des Mitberichtes war im Januar/ Fe-
bruar 2011 ein Hearing mit dem Lenkungsausschuss ge-
plant, das als breiter interdisziplinärer Meinungsbildungs-
prozess dienen sollte.

Die Vernehmlassung sollte dann ab Ende Februar bis Mit-
te Juni 2011 dauern.

In der Zwischenzeit hat sich die Situation aber geändert. 
Am 16. Februar 2011 bestimmte der Kantonsrat im Zusam-
menhang mit den Massnahmen zur Begrenzung des struk-
turellen Defizits des Staatshaushaltes, dass die pauschale 
Abgeltung der Gemeinden an den Sonderschulbesuch so 
erhöht wird, dass der Kanton in den Jahren 2013 und 2014 
um je 10 Mio Franken entlastet wird.
Da die kommunale Sonderpauschale auch Thema des XI. 
Nachtrags zum VSG ist, d.h. des Sonderpädagogik-Konzep-
tes, hat die Regierung am 28. Februar 2011 beschlossen, 
dass die Vernehmlassung aufgeschoben wird, solange der 
Beschluss des Kantonsrats nicht umgesetzt ist.

Vorderhand gilt immer noch das aktuelle Gesamtkonzept 
aus dem Jahre 2006.

Weiteres geplantes Vorgehen:
–– Bis im August 2011 muss die neue Sonderschulpauscha-
le festgelegt sein.

–– Nach dem Rücktritt von Franziska Moser aus dem Erzie-
hungsrat und als Leiterin des Projektes wurde Erziehungs-
rätin Silvana Backes als Nachfolgerin gewählt.

–– Hinsichtlich der Ausarbeitung des Sonderpädagogik-
Konzeptes werden die Statistikzahlen der Botschaft	
überprüft und verifiziert (kritische Stimmen zweifelten .
diese an). 

–– Das Sonderpädagogik-Konzept wird ausgearbeitet.
–– Die Massnahme 33 (Sonderschulpauschale) wird in der	
2. Sammelbotschaft im Herbst dem Kantonsrat vorgelegt.

–– Das erklärte Ziel ist es, die ausstehende Vernehmlassung 
noch in diesem Jahr zu starten.

–– Eine Einführung des Sonderpädagogik-Konzeptes ist auf 
2013 möglich.

Der Grundsatz soll lauten:

So viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nö-
tig. Je intensiver und spezifischer der besondere Bildungs-
bedarf ist, desto eher ist Separation angezeigt. 
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Eine grosse Anzahl Lehrpersonen hat an der Umfrage teil-
genommen. Die Sektionspräsidien haben die eingesand-
ten Bögen ausgewertet und uns die Resultate zugestellt.
 Interessant und aufschlussreich waren für uns auch die vie-
len Kommentare und Anregungen.
 
Aus der Umfrage geht ganz klar hervor, dass der KLV wei-
terhin in Gesprächen und Aussprachen mit den Sozialpart-
nern konstruktiv verhandeln soll. Die Lehrpersonen finden 
es wichtig, dass auch auf schriftlicher Ebene, in Form von .
Leserbriefen, Pressemitteilungen und schriftlichen Protes-
ten, intensiv gearbeitet wird. Ebenfalls eine schöne Mehrheit 
der Lehrpersonen findet eine Resolution ein geeignetes Mit-
tel, um für unsere Anliegen zu kämpfen. All die weiteren ge-
nannten Stilmittel finden bei der Lehrerschaft keine Mehrheit. 
In den Bemerkungen wurde darauf aufmerksam gemacht, 
dass unser Vorgehen unserem Image, den Kindern oder 
den Eltern nicht schaden soll.

1  sozialpartnerschaftliche Gespräche
2  schriftlicher Protest
3  Pressemitteilung
4  Leserbriefe
5  Pressekonferenz
6  Resolution
7  öffentl. Veranstaltung in der Freizeit
8  öffentl. Veranstaltung während der Unterrichtszeit
9  Demonstration
10  Teilstreik/ Streik ankündigen
11  Teilstreik/ Dienst nach Vorschrift
12  Teilstreik/ Teamsitzung während der Unterrichtszeit
13  Teilstreik/ nur am Vormittag Unterricht
14  Streik
15 Kündigung
16 Rechtsweg

Im Amtlichen Schulblatt vom Oktober 2010 wurden die Wei-
sungen zum Umgang mit den standardisierten Testsyste-
men veröffentlicht, nachdem eine Vernehmlassung bei den 
betroffenen Schulstufen durchgeführt worden war.
In einem gemeinsamen Schreiben der Sekundarlehrerin-
nen- und Sekundarlehrerkonferenz sowie der Kantonalen 
Reallehrerinnen- und Reallehrerkonferenz kritisierten diese 
einerseits die Möglichkeit der Weiterleitung der Ergebnisse 
von Stellwerk an die Schulleitung und die Schulbehörde und 
andrerseits das Obligatorium und den Zeitpunkt der Durch-
führung von Stellwerk 9. Der KLV unterstützte in einem wei-
teren Schreiben die Kritikpunkte der beiden Stufen und ver-
langte zusätzlich die Abklärung der Rechtslage betreffend 
Weitergabe von Daten.
In seiner Antwort hat der Erziehungsrat festgehalten, dass 
die Ergebnisse von Stellwerk nicht geeignet seien um die 
Leistung der Lehrpersonen zu messen. Aus diesem Grund 
wäre ein Ranking durch Schulleitungen oder Schulbehör-
den nicht statthaft.
Die Weitergabe von Stellwerkresultaten an die Schulleitung 
und den Schulrat soll die Grundlage für Gespräche, Aus-
tausch, Argumentationen und Diskussionen im Hinblick auf 
die Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung sein. Der 
Dienst für Recht und Personal des Bildungsdepartementes 
hat die Rechtsgrundlage geprüft und ist zum Schluss ge-
kommen, dass die gesetzlichen Datenschutzbestimmun-
gen eingehalten werden. Der Artikel 9 der Weisungen des 
Erziehungsrates zu den standardisierten Testsystemen re-
gelt diesen Bereich im Sinne der Lehrpersonen.
Stellwerk, Jobskills und Lernareal sind bekannte Instrumen-
te zur Standortbestimmung und zur individuellen Förderung 
der Oberstufenschülerinnen und -schüler. Mit «Lernpass» 
wird diese Reihe nun um ein zusätzliches Instrument erwei-
tert, welches im Rahmen der zukünftigen Oberstufe noch 
an Bedeutung gewinnen dürfte. In der neuen Lektionenta-
fel sind mit den individuellen Schwerpunkten die dazu not-
wendigen Zeitgefässe geschaffen worden. Der «Lernpass» 
ist ein Verwaltungstool, das online zur Verfügung steht und 
mit dem die Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess 
planen, reflektieren und dokumentieren können. Zu «Lern-
pass» gehören aktuelle Lernstandsmessungen sowie je 12 
Lernmodule für Mathematik und Deutsch als Printversionen. 
Damit können die Schülerinnen und Schüler eigenständig 
schulische Stärken ausbauen, respektive Lücken schliessen.
Die Lehrmittelverlage der Kantone Zürich und St.Gallen ha-
ben «Lernpass» gemeinsam für die Klassen der 3. Oberstufe 
entwickelt. Im Kanton Zürich wird dieser ab Sommer 2011 flä-
chendeckend eingesetzt. Im Kanton St. Gallen werden etwa 

Stilmittelumfrage Testsysteme

Stilmittelumfrage 

Eine grosse Anzahl Lehrpersonen hat an der Umfrage teilgenommen. Die 
Sektionspräsidien haben die eingesandten Bögen ausgewertet und uns die Resultate 
zugestellt.  

Interessant und aufschlussreich waren für uns auch die vielen Kommentare und 
Anregungen.  

Aus der Umfrage geht ganz klar hervor, dass der KLV weiterhin in Gesprächen und 
Aussprachen mit den Sozialpartnern konstruktiv verhandeln soll. Die Lehrpersonen 
finden es wichtig, dass auch auf schriftlicher Ebene, in Form von Leserbriefen, 
Pressemitteilungen und schriftlichen Protesten, intensiv gearbeitet wird. Ebenfalls 
eine schöne Mehrheit der Lehrpersonen findet eine Resolution ein geeignetes Mittel, 
um für unsere Anliegen zu kämpfen. All die weiteren genannten Stilmittel finden bei 
der Lehrerschaft keine Mehrheit.  

In den Bemerkungen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass unser Vorgehen 
unserem Image, den Kindern oder den Eltern nicht schaden soll.  
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200 Schülerinnen- und Schüler ab dem neuen Schuljahr die-
sen während einer zweijährigen Versuchsphase erproben.
Die Evaluation von Eprolog, dem standardisierten Testsys-
tem auf der Mittelschulstufe ist abgeschlossen und der Be-
richt liegt vor. Der Erziehungsrat wird in Kürze das weitere 
Vorgehen beschliessen. Der Entscheid über definitive Ein-
führung oder Nichteinführung könnte auch für andere Sys-
teme Signalwirkung haben.

Der KLV ist im Grundsatz mit einer Fremdevaluation einver-
standen. Er unterstützt den Gedanken, dass sich die Schu-
le öffnet, ihre Arbeitsweise transparent aufzeigt und den 
Stand ihres pädagogischen Auftrags darstellt. Er erwartet 
von der Fremdevaluation Hinweise und Tipps zur Verbes-
serung und Optimierung der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung. Daraus lassen sich neue Handlungs- und Entwick-
lungsfelder ableiten.

Der KLV erwartet, dass die Organisation und Durchführung 
der Fremdevaluation einer professionellen und in diesem 
Bereich erfahrenen Institution übertragen wird.

Kosten
–– Aufwand und Ertrag stehen in einem ungünstigen Ver-
hältnis, vor allem in einer Zeit, wo alle Projekte das Eti-
kett der Kostenneutralität tragen. Wir wünschen uns eine 
ebenso grosszügige Kostensprechung, wenn es um Pro-
jekte geht, welche das Tagesgeschäft betreffen. Im Wei-
teren befürchten wir, dass die entstehenden Mehrkosten 
für die Evaluation zu Lasten anderer Unterrichtsbereiche 
gehen könnten. 

–– Da der Kanton Auftraggeber ist, befürworten wir, dass er 
mindestens die Hälfte der Kosten übernimmt.

–– Für den Mehraufwand der Lehrpersonen muss ein Zeit-
gefäss bereitgestellt werden, da diese Arbeit im Berufs-
auftrag nicht enthalten ist.

Datenschutz
–– Zum Umgang der Daten und zur Art und Weise der Infor-
mation über die Ergebnisse der Fremdevaluation sollten 
klare Richtlinien verfasst werden, um einer Instrumenta-
lisierung und eines Missbrauchs der Resultate entgegen 
zu wirken.

–– Die Umsetzung der Entwicklungshinweise und der ver-
trauliche Umgang mit den Resultaten hängt sehr von den 
verantwortlichen Personen ab. Dies birgt, je nach Kontext, 
die Gefahr einer gewissen Willkür oder Unprofessionalität. 
Ein Controlling der Behörden sollte deshalb aus unserer 
Sicht unbedingt ins Auge gefasst werden.

Screening
–– Im Ablauf fehlen nach unserer Beurteilung verschiedene 
Institutionen/Personen: Behörden, Schulleitungen, Fach-
lehrpersonen, Therapeutinnen und Therapeuten, Haus-
dienste, Musikschule, Religion.

Vernehmlassung Fremdevaluation
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Verpflichtung und Nachhaltigkeit
–– Schulen, die in einzelnen Bereichen die Zielvorgaben nicht 
oder noch nicht erfüllen, müssen durch die Begleitung 
und den professionellen Support in ihrer Qualitätsentwick-
lung adäquat unterstützt werden. Dazu muss zwingend 
ein Konzept oder Instrument geschaffen werden und die 
nötigen finanziellen Mittel bereitstehen.

–– Bei grosser Fluktuation, wie sie in vielen Schuleinheiten 
leider Tatsache ist, kann ein Team nach 6 Jahren neu zu-
sammengesetzt sein und somit ist der Wunsch nach kon-
tinuierlicher Qualitätssteigerung nicht erfüllbar.

–– Es ist eine Stelle zu bestimmen, die im Bereiche der Schul-
leitungen und der Schulbehörden die Nachhaltigkeit und 
die notwendige Entwicklungsarbeit überprüft.

Da es noch viele Unklarheiten gibt, erachten wir den Zeit-
punkt des Vollzugs als verfrüht.

Der KLV liess sich wie folgt vernehmen:

Allgemeines
Es muss rechtlich geklärt sein, was es heisst, dass die Ver-
antwortung «grundsätzlich» nicht delegiert werden kann. 
Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Schwimmbadbe-
such in einer Badeanstalt durchgeführt wird, welche unter 
der Aufsichtspflicht einer Fachperson (Bademeister) steht?

Schwimmunterricht/ Badeanlässe
Den Wasser-Sicherheits-Check erachtet der KLV als sinnvoll. 
Es muss jedoch geklärt werden, ob die Umsetzbarkeit rea-
listisch ist. Einige Schulgemeinden haben keine Möglichkeit 
das Hallen- oder Freibad zu besuchen.

Der verwendeten Begriffe «Brevet Pro» etc. korrespondiert 
nicht mit dem Begriff, welche die SLRG verwendet. Die Be-
zeichnungen müssen mit denjenigen der SLRG in den Wei-
sungen übereinstimmen.

Der KLV ist der Meinung, dass für alle Lehrpersonen nur ein 
einheitliches Brevet angeboten werden soll. Es macht keinen 
Sinn, die Anforderungen zu differenzieren. Brevets, welche 
nur für Schulreisen oder den Schwimmunterricht ausreichen, 
sind nicht von grossem Nutzen.

Für die Erteilung des Schwimmunterrichtes wird ein gülti-
ges Brevet (Rettungsschwimmen) der SLRG oder ein gleich-
wertiger Ausweis vorgeschrieben. Für uns ist unklar, was 
unter einem gleichwertigen Ausweis zu verstehen ist. Wer 
darf solche Kurse anbieten und ein entsprechendes Zer-
tifikat ausstellen? Eine abschliessende Aufzählung würde 
Klarheit schaffen.

Weiterbildung
Der KLV ist der Meinung, dass ein Wiederholungskurs im 
Sechsjahresrhythmus verhältnismässig und ausreichend 
wäre.
Es ist in den Weisungen nicht eindeutig geklärt, ob man zu-
sätzlich zum Wiederholungskurs des Schwimmbrevets auch 
die CPR Ausbildung auffrischen muss. In dieser Fragestel-
lung erwartet der KLV eine eindeutige Klärung.
Zu befürworten ist, dass für den Wiederholungskurs 
Schwimmbrevet und allenfalls CPR im kantonalen Weiter-
bildungsprogramm Kurse angeboten werden.

Vernehmlassung Schwimmunterricht
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Weitere Bemerkungen
Grundsätzlich ist anzustreben, dass eine Lehrkraft zwingend 
über ein Schwimmbrevet verfügt.
Die Entwicklung ist beängstigend, dass eine Lehrkraft, wel-
che Sport erteilt, nach der Ausbildung nicht zwingend über 
ein entsprechendes Brevet verfügt.

Der Zeitpunkt für die Inkraftsetzung der Weisungen muss 
festgelegt werden.

Die Ziele des Weiterbildungskonzeptes sind im Ansatz rich-
tig, da sie die Weiterbildung und eine Weiterentwicklung der 
beruflichen Fähig- und Fertigkeiten einer Lehrperson bein-
haltet und zur Bewältigung der zunehmend anspruchsvol-
leren Aufgaben im Lehrberuf befähigen soll.

Die Selbstverantwortung und die individuelle Schwerpunkt-
setzung sind wichtige Kompetenzen, die zu einem moder-
nen, pädagogischen Weiterbildungskonzept gehören. Die 
Lehrpersonen sind in der Lage die Weiterbildung in Eigen-
verantwortung und in Absprache mit der Schulleitung selbst 
zu organisieren und zu dokumentieren.

Zu den fünf Kernpunkten:
–– Ein lebenslanges Lernen ist für Lehrpersonen wichtig. Das 
Weiterbildungskonzept orientiert sich am Lebenszyklus. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass dieser bei den Lehr-
personen nicht zeitgleich abläuft. Flächendeckende obli-
gatorische Kurse zu einem definierten Zeitpunkt sind nicht 
sinnvoll. Die Weiterbildung soll den individuellen Bedürf-
nissen entsprechen. Persönliche Erfahrungen verlangen 
auch eine persönliche Weiterbildung.

–– Der Arbeitgeber kann Qualitätsansprüche definieren, die 
Lehrpersonen bestimmen aber selber, was noch dazu-
zulernen ist und in welcher Form dies geschehen soll. Ein 
Obligatorium, mit Ausnahme der jetzt schon verlangten 
Kurse zur Einführung von Lehrmitteln, Lehrplänen und pä-
dagogischen Neuerungen, darf nicht ausgeweitet wer-
den, da sonst die Zeit für die individuell gewählten Kurse 
fehlt. Unklar ist zudem die Dauer, der im Konzept aufge-
führten Module und deren Inhalte. Wir erwarten deshalb 
ein detailliertes Konzept mit klaren Vorgaben.

–– Das Drei-Säulen-Modell entspricht der heutigen Praxis. 
Ein Zusammenlegen von einzelnen Kursblöcken zu grö-
sseren Modulen kann durchaus sinnvoll sein, aber nicht 
nur bei den obligatorischen Kursen. Kernmodule gehö-
ren in die schulinterne Fortbildung, die in den Schulhäu-
sern umgesetzt wird, aber sicher nicht flächendeckend 
über den ganzen Kanton. Die Anzahl Weiterbildungsta-
ge sollten wie heute festgelegt werden. Wir erwarten ein 
breites, ausgeglichenes Angebot, das auf die individuel-
len Bedürfnisse der Lehrerschaft Rücksicht nimmt. 

Vernehmlassung Weiterbildungskonzept
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–– Im Rahmen der Weiterbildung haben die Schulleitun-
gen die Aufgabe, die Professionalität der Lehrpersonen 
zu stärken und alles zu unterlassen, was diese entmün-
digt. Sie haben für eine gerechte Verteilung der Weiter-
bildungsressourcen zu sorgen. Die Weiterbildung soll die 
Lehrpersonen und die Schulhausteams fördern, mit dem 
Ziel, Schulqualität auf einem hohen Niveau zu sichern. 

Die Stärkung der Schulleitung gehört nicht in ein Weiterbil-
dungskonzept. Die Voraussetzungen, die Anforderungen 
an die Ausbildung, die Kompetenzen, die Verantwortlich-
keiten, die Weiterbildung und die Aufsicht müssen separat 
geregelt und überprüft werden.

–– Die Weiterbildung an und für sich sagt noch nichts über 
die Entwicklung einer Person aus. Erst die Umsetzung im 
Unterricht zeigt deren Wirkung. Diese wird schon heute 
über die Mitarbeitergespräche evaluiert und kontrolliert, 
darum ist ein weiteres Controlling der Weiterbildung un-
nötig. Ein schriftliches Festhalten der besuchten Weiterbil-
dungskurse soll einfach zu handhaben und praktikabel 
sein und darf nicht zu einem ausufernden bürokratischen 
Aufwand führen.

Schlussbemerkungen
Die Lehrpersonen sollen ihre Weiterbildung weiterhin mit 
Freude und Engagement besuchen, wie sie das heute be-
reits tun. Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund eine ver-
stärkte Kontrolle und zusätzliche, obligatorische Kurse zwin-
gend verlangt werden sollen. Die rege Kurstätigkeit der St. 
Galler Lehrpersonen wurde immer wieder lobend erwähnt 
und stellt der heutigen Praxis ein gutes Zeugnis aus.

Der KLV beantwortet die Fragen des BLD wie folgt:

In welchen Bereichen besteht in Bezug auf das Aufnah-
meverfahren Handlungsbedarf?

Zeitpunkt der WMS/WMI/FMS- Zuteilung 
Mündliche Aufnahmeprüfungen

Wie stellen sich die Vernehmlassungspartner zu einem 
prüfungsfreien Eintritt für gut oder sehr gut empfohle-
ne Schülerinnen und Schüler?

Auf die Aufnahmeprüfung darf nicht verzichtet werden. Eine 
umfassende Übertrittsprüfung ist wertvoll. Junge Menschen 
lernen sich längerfristig auf eine Hürde vorzubereiten und 
diese zu meistern. Die Kandidatinnen und Kandidaten re-
petieren die wesentlichen Inhalte der geprüften Fächer, so 
dass die Mittelschulen darauf aufbauen können.
Mit der prüfungsfreien Zuweisung wird die Bestehensquo-
te nicht vergrössert. Es besteht die Gefahr, dass Schülerin-
nen und Schüler zugewiesen werden, welche vermehrt in 
der Probezeit scheitern.

Auf welche Fächer und/oder Kompetenzen soll sich die 
Beurteilung abstützen? Wie stellen sich die Vernehmlas-
sungspartner in diesem Zusammenhang zum Einbezug 
von Stellwerk- und Cockpitresultaten für den Übertritt 
in die Mittelschulen? Welche Rolle soll das Fach Eng-
lisch spielen?

Wir lehnen den Einsatz von Stellwerk und Klassencockpit im 
Zusammenhang mit dem Übertritt in die Mittelschule ab, 
weil diese Förder- und nicht Beurteilungsinstrumente sind.

Sollen künftig mündliche Prüfungen stattfinden? Wenn 
ja, unter welchen Rahmenbedingungen?

Eine mündliche Prüfung macht dort Sinn, wo die Kandida-
tinnen und Kandidaten in der schriftlichen Prüfung ungenü-
gende Leistungen erbracht haben. 

Sollen künftig für einzelne Schwerpunktfächer weiterhin 
zusätzliche Anforderungen gestellt werden?

keine Antwort

Vernehmlassung zum Zwischenbericht  
Neues Aufnahmeverfahren in die Mittelschulen
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Welches ist der optimale Zeitpunkt für den Aufnahme-
entscheid?

Der Zeitpunkt der Aufnahmeprüfung muss überdacht wer-
den, so dass bei Nichtbestehen Zeit bleibt, um Alternati-
ven zu suchen.

Wie ist die Haltung zu einer einheitlichen Prüfung für 
alle Ausbildungsgänge?

Wir lehnen eine einheitliche Prüfung ab, da sich die ein-
zelnen Typen in ihren Ausbildungsprofilen unterschieden.

Welche Interdependenzen mit anderen laufenden Pro-
jekten sind zu berücksichtigen?

Aus unserer Sicht hat die Projektgruppe die laufenden Pro-
jekte aufgelistet, welche bei einer allfälligen Revision des 
Aufnahmeverfahrens zu berücksichtigen sind.

Auf welchen Zeitpunkt hin sind die Anpassungen am Ver-
fahren realistischerweise umsetzbar?

Da das Geschäft nicht dringend ist, soll die Oberstufenre-
form abgewartet werden. Eine überstürzte Revision ist kaum 
gerechtfertigt.
Bei der Einführung der Neuerungen ist zu berücksichtigen, 
dass eine Lehrkraft bereits bei der Übernahme einer 1. Se-
kundarklasse über das geltende Verfahren informiert ist. 

Wird das skizzierte neue Aufnahmeverfahren aus der 
Sicht der Vernehmlassungspartner Auswirkungen auf 
die künftige Geschlechterverteilung an den Mittelschu-
len haben?

Wir befürchten, dass das vorgeschlagene Verfahren eher 
zu Ungunsten der Knaben ausfällt, weil bei vermehrtem 
Selektionsdruck in der Probezeit diese auf der Strecke blei-
ben könnten.

Behördenstruktur
Es ist wichtig, dass wesentliche Aufgaben beim Erziehungs-
rat bleiben. Dazu gehören vor allem die Wahl der Rektoren 
und Prorektoren sowie die Anstellung der Lehrpersonen. 
Wichtig ist dabei, dass z.B. Kündigungen vom Erziehungs-
rat geprüft werden können.
Damit der Erziehungsrat jedoch auch in gewissem Masse 
entlastet werden kann, ist zu überprüfen, ob die Schaffung 
eines Mittelschulrates als strategisches Organ zur Koordina-
tion und Entwicklung der Mittelschulen nützlich wäre. Dies 
entspricht auch dem Anliegen des KMV.
Wir sprechen uns klar für die Beibehaltung der Aufsichts-
kommission aus. Deren Aufgaben und das Anforderungs-
profil müssen jedoch angepasst werden.

Schulleitung und Vorschlagsrecht der Konvente
Das Vorschlagsrecht der Konvente soll bei der Wahl der 
Schulleitungsmitglieder, der Rektorinnen und Rektoren so-
wie der Prorektorinnen und Prorektoren beibehalten wer-
den.

Lehrerkategorien
Der KLV unterstütz das Anliegen des KMV, dass es weiter-
hin drei Lehrerkategorien geben soll.

Prüfung der Einführung von Untergymnasien an Land-
mittelschulen
Der KLV ist der Meinung, dass dieses Vorhaben sehr ge-
nau überprüft werden muss. Es widerspricht den Grund-
sätzen bzw. der Stossrichtung einer durchlässigen Ober-
stufe, gewisse Schülerinnen und Schüler mit einer äusseren 
Differenzierung separativ zu beschulen. Sollte die Einfüh-
rung trotzdem ins Auge gefasst werden, müssten klare Kri-
terien für die Führung eines Untergymnasiums festgelegt 
werden. Es ist wichtig, dass den Jugendlichen eine ganz-
heitliche Bildung ermöglicht wird. Durch die Infrastrukturen 
können Oberstufenschulen dies v.a. in den Fächern Hand-
arbeit, Werken und Hauswirtschaft garantieren. 

Nahtstellenproblematik Sekundarschule – Mittelschule
Mit der Revision des Mittelschulgesetzes könnte diese Pro-
blematik angegangen werden. Da die Zahl der Schülerin-
nen und Schüler, welche den gymnasialen Weg nach nur 
einem Jahr abbrechen, nicht klein ist, sollte auf folgende 
Punkte Rücksicht genommen werden:

Vernehmlassung  
zur Revision des Mittelschulgesetzes
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–– Kontinuierliche Fortführung des Lehrplans der Oberstufe 
zu Beginn der gymnasialen Ausbildung, v.a. in den Fä-
chern Räume und Zeiten, resp. Natur und Technik. Er-
arbeitung zentraler Themen der Mathematik sowie der 
Grammatik in Deutsch und Fremdsprachen. Dies wird in 
schnellerem Tempo geschehen und betrifft somit nur die 
ersten Monate.

–– Solange Stellwerk 9 obligatorischer Teil der Volksschule 
ist, muss diese Standortbestimmung auch im ersten Jahr 
der gymnasialen Ausbildung von allen Lernenden ab-
solviert werden (Lehrstellenbewerbung allfälliger Schul-
abgänger).

–– Wichtige lebenskundliche Themen der 3. Oberstufe müs-
sen in die gymnasiale Ausbildung eingebettet werden.

Diverses
–– Auf die Einführung der Geldbussen ist zu verzichten.
–– Die Frage der mündlichen Noten in der Mittelschulver-
ordnung ist zu überdenken. Es sollte dahin gehen, dass 
mündliche Leistungen in der Regel berücksichtigt werden 
können, dass aber nicht mehr zwingend eine Note ge-
setzt werden muss.

Der KLV beschränkte sich in seiner Stellungnahme auf die 
Umsetzungshilfen, welche kurzfristig und ohne inhaltliche 
Lehrplan- und Gesetzesänderungen vorgenommen wer-
den können. Die weitergehenden Vorschläge und Proble-
me müssen jedoch zwingend aufgelistet und in den ent-
sprechenden, bestehenden Arbeitsgruppen angegangen 
und gelöst werden.

Gestaltung der 1. Kindergartenlektion
Die Massnahme muss klarer geregelt werden. 
Wir schlagen vor, dass den Schulgemeinden eine Empfeh-
lung abgegeben wird, so dass diese vor Ort eine verbind-
liche und praktikable Regelung bezüglich 1. Morgenlektion 
einführen können. 

Krankheit der Lehrpersonen während der Blockzeiten
Der KLV kann die vorgeschlagenen Massnahmen unter-
stützen:

–– Die Verantwortung für die Organisation einer Stellvertre-
tung bei Krankheit einer Lehrperson liegt beim Schulträ-
ger und nicht bei der Lehrperson.

–– Art. 7 und 8 im Reglement über die Unterrichtsorganisati-
on vom 15. September 2007 müssen angepasst werden: 
Zu 100% kein Schulausfall kann nicht gewährleistet wer-
den. Sinnvoll ist der Grundsatz, dass Kinder während der 
Blockzeiten nicht unbetreut sein dürfen. Die Schulen sol-
len die Möglichkeit haben, anstelle von Unterricht in den 
ersten beiden Tagen während der Blockzeiten für Betreu-
ung zu sorgen. Die Schule erstellt ein Betreuungskonzept.

Fragmentierung des Unterrichts
Wir sind der Meinung, dass die aufgelisteten Massnahmen 
sowohl auf der Kindergartenstufe als auch auf der Primar-
stufe realistisch und rasch umsetzbar sind:

–– Verpflichtung der Teamteachingpartnerin in Sequenzen 
anwesend zu sein, welche vom Unterrichtsverlauf her die 
Anwesenheit der beiden Lehrpersonen erfordern.

–– Für jede Kindergartenklasse sind Vormittage anzustre-
ben, in welchen keine von aussen bestimmten Lektionen 
den Kindergartenunterricht blockieren (Therapien, musi-
kalische Grundschule, SHP, DaZ).

–– Fördermassnahmen werden wenn nötig und sinnvoll 
auch ausserhalb der Unterrichtszeiten angesetzt.

–– Umsetzungshilfen durch Hinweise zur «Stundenplange-
staltung».

Religionsunterricht
Der KLV unterstützt die vorgeschlagenen Massnahmen:

Vernehmlassung Fremdevaluation



31

–– Kinder der 1. und 2. Primarklasse, die während der Block-
zeiten den Religionsunterricht nicht besuchen, werden 
während dieser Zeit beschult, wenn die Abteilungsgrö-
sse wenigstens 5 Kinder aufweist. Die dafür erforder-
lichen Lektionen stehen zusätzlich zur Verfügung (statt 
«können zusätzlich beansprucht werden»). Die Schulge-
meinden leiten aus der aktuellen Formulierung keine Ver-
pflichtung ab.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Verlegung der Reli-
gionsstunden auf den frühen Abend zu legen. 
Wir sind der Meinung, dass man den Religionsunterricht als 
Bestandteil des Lehrplans ganz grundsätzlich hinterfragen 
muss, ob es noch zeitgemäss ist, dass dieser in der Stun-
dentafel integriert ist. 

Lektionentafel/ Belastung der Kinder
Die Massnahmen sind zu unterstützen:

–– Information von Lehrer- und Elternschaft zu Hausaufga-
ben, generell, und speziell in Englisch/Franz.

–– Gemäss Lektionentafel ist ein zusätzlicher freier Nachmit-
tag in der 3. Klasse möglich. Die Lehrpersonen/Schullei-
tungen sind anzuhalten, diesen zu gewähren.

Wir erwarten jedoch, dass bei der Lektionentafelkorrektur 
die Lektionenzahlen der Schülerinnen und Schüler gesenkt 
werden.

Qualitätssicherung Fremdsprachenunterricht
Grundsätzlich ist zu befürworten, dass eine dritte Stunden-
planvariante besteht. Die zwei bereits zulässigen Varianten 
sollten weiterhin möglich sein und allenfalls im Situations-
beschrieb angefügt werden.

Wichtig scheint uns, dass die Qualitätssicherung des Fremd-
sprachenunterrichts gewährleistet ist. Insbesondere bei der 
Weiterbildung der Lehrpersonen müssen nach der Über-
gangslösung die notwendigen Qualifikationen eingefor-
dert werden.

An der ersten Sitzung vom 17. Mai 2010 gab Regierungsrat 
Kölliker den Startschuss für die Arbeitsgruppe «Wandel und 
Zukunft des Lehrberufs im Kanton St.Gallen».
Eingeladen waren Vertreter aus allen Bereichen des Bil-
dungswesens.

Die Beweggründe für die Einsetzung dieser Arbeitsgruppe 
sind laut Bildungschef die Tatsache, dass sich der Lehrbe-
ruf in den letzten Jahren stark verändert hat und die Lehr-
personen aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, aber 
auch aufgrund bildungspolitischer und struktureller Ände-
rungen täglich herausgefordert sind. Dies insbesondere in 
der Unterrichts- und Schulentwicklung, in der Zusammen-
arbeit mit Kollegen im Schulhausteam, aber auch im Be-
reich der Sozialisation, der Integration und des individuali-
sierenden Unterrichtens. Daneben hat sich auch die Rolle 
der Lehrpersonen in der Gesellschaft verändert und der Be-
rufsstand hat sich zu einem eigentlichen Lehrerinnenberuf 
entwickelt. Antworten auf diese Herausforderungen und 
die Erarbeitung von Lösungsansätzen könnten nur im Dia-
log mit den Betroffenen gefunden werden. 
Fragen zur Steigerung der Attraktivität des Berufes, die Po-
sitionierung in der Gesellschaft, zu Aufgaben und Heraus-
forderungen der Lehrpersonen im Umfeld «Schüler – Eltern 
– Schulleitung – Schulrat», zur Geschlechterverteilung, zur 
Laufbahngestaltung und Weiterbildung sowie Belastung 
und Entlastungsmassnahmen sollen in der Arbeitsgruppe 
erörtert, diskutiert und Lösungsvorschläge erarbeitet wer-
den.

Als erste Massnahme beschloss die Arbeitsgruppe, den di-
rekt betroffenen Lehrpersonen in einer Online-Umfrage Ge-
legenheit zu geben, sich darüber zu äussern, wo sie den 
grössten Handlungsbedarf orten.
Nahezu 3000 Personen nahmen an der Umfrage teil. Über 
1200 Personen gaben unter Bemerkungen eine schriftliche 
Stellungnahme ab. Da aber jedermann und nicht nur Lehr-
personen an der Umfrage teilnehmen konnten, musste die 
PHSG diese Problematik bei der Auswertung gebührend be-
rücksichtigen und die Umfrage sehr sorgfältig auswerten.

An der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe vom 8. Dezember 
2010 wurden die Resultate der Online-Umfrage präsentiert 
und das weitere Vorgehen geplant. Die wichtigsten Hand-
lungsfelder sind der neue Berufsauftrag, die Reduktion der 
administrativen Belastung und die Reduktion der Pflichtlek-
tionenzahl. Weiter sollen die Anpassung der Löhne und das 
Lohnsystem thematisiert werden. Die Problematik der im-

Wandel und Zukunft des Leherberufes
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mer grösser werdenden Heterogenität soll im Bereich Wei-
terbildung angegangen werden. Der Einbezug der Basis in 
neue Projekte ist ein weiteres Handlungsfeld. 
Die Arbeitsgruppe beendete vorläufig ihre Tätigkeit.

Am 16. Dezember 2010 konnten die Resultate der Online-
Umfrage an einer Medienkonferenz der Öffentlichkeit vor-
gestellt werden. 
Nahezu alle teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer empfin-
den die Belastung in ihrem Beruf als hoch, über 800 sogar 
als sehr hoch. Am meisten Mühe bereitet der administra-
tive Aufwand, wo ein grosser bis sehr grosser Handlungs-
bedarf besteht. 83 Prozent sprechen sich für eine Erhöhung 
der Löhne aus. Ebenfalls klar fordern die Lehrpersonen Hilfe 
beim Umgang mit der Heterogenität in den Schulklassen. 
Zwei Drittel wollen die Lektionenzahl reduzieren. Belastend 
sind für die meisten Befragten auch die immer neuen Erzie-
hungsaufgaben. Die Mitsprache an Reformen ist für rund 
90 Prozent ein Thema. 
Bei der Beurteilung, ob der Lehrerberuf attraktiv ist, halten 
sich die positiven und negativen Einschätzungen die Waa-
ge. Die Mehrheit würde den Beruf wieder oder eher wieder 
wählen. Ein Grossteil der Teilnehmenden erachtet die Not-
wendigkeit einer Neufassung des Berufsauftrages als gross. 
Die Resultate decken sich mit unseren schon längst aufge-
listeten Forderungen.

Wie vorgesehen stellte Regierungsrat Kölliker am 1. April 2011 
das Massnahmenpaket zur Stärkung der Lehrpersonen vor.
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Die erste Delegiertenversammlung des Verbandsjahres 
fand am 30. Oktober 2010 im Industriesaal des Lagerhauses 
in St. Gallen statt. Die Delegierten wurden mit Kaffee, Gipfeli 
und den funkigen Klängen der Band «Circulation» begrüsst. 
Stefan Gübeli, Co-Präsident der Sektion St. Gallen, begrüsste 
die Delegierten und die Gäste. Stadträtin Barbara Eberhard 
überbrachte die Grussworte der Stadt St. Gallen.
In seinen einleitenden Worten wies Hansruedi Vogel auf die 
vielen Baustellen im Bildungswesen hin. Für zufriedenstel-
lende Arbeiten brauche es intensive Auseinandersetzungen 
mit der Thematik, den Einbezug aller betroffenen Parteien in 
die Lösungsfindung und klare, manchmal mutige Entschei-
dungen, denen auch Taten folgen müssten.

Quo vadis Berufattraktivität
Unter dem Titel «Quo vadis Berufsattraktivität» stellte Fran-
ziska Peterhans, Generalsekretärin des LCH, die Arbeitszeit- 
und die Lohnvergleichsstudie des LCH vor. Anhand der Stu-
dien konnte Sie klar aufzeigen, dass die Arbeitsbelastung 
der Lehrpersonen in den letzten Jahren gestiegen ist, dafür 
aber die Löhne mit vergleichbaren Berufen nicht mehr mit-
halten können. Peterhans sichert im Namen des LCH die vol-
le Unterstützung unserer Resolution «Der Lehrerberuf muss 
wieder attraktiver werden» zu.

Verabschiedung KLV Resolution
Nach den eindrücklichen Ausführungen der LCH General-
sekretärin wurde die Resolution ohne Diskussion einstim-
mig und mit grossem Applaus verabschiedet.
Der Jahresbericht 2009/10 wurde einstimmig genehmigt, 
ebenso die Jahresrechnung 2009/10 und die folgenden An-
träge der GPK.

Aktuelles aus dem KLV
Hansruedi Vogel, Hansjörg Bauer und Wilfried Kohler infor-
mierten über das Sonderpädagogik-Konzept, den Beruf-
auftrag, die Oberstufe 2012, das neue Personalgesetz, die 
Arbeitsgruppe «Wandel und Zukunft des Lehrberufes» und 
über das Pensionskassengesetz.

Aktuelles aus dem Bildungsdepartement
In seinem Referat legte Regierungsrat Kölliker die Schwer-
punkte auf einen Ausblick in die Zukunft sowie Informati-
onen und konkrete Massnahmen. Erwin Beck, Rektor der 
PHSG, machte anschliessend im Auftrag von RR Kölliker klä-
rende Ausführungen zur Online-Umfrage des BLD.

Verabschiedungen
Die folgenden Personen wurden verabschiedet und für ihre 
Arbeit herzlich verdankt:
David Bärlocher als Kassier, Mathias Gabathuler als Vertre-
tung des KMV, Bruno Müller als Mitglied der GPK, Antonia 
Leuch als Vertretung des KAHLV, Christina Locher-Vettiger als 
Präsidentin der KUK, Christina Manser als Leiterin des Am-
tes für Volksschule und Ruedi Hofmänner als Mitglied des 
Präsidiums. Ruedi Hofmänner wurde für seine grossen Ver-
dienste in der langjährigen Arbeit für den KLV einstimmig 
und mit grossem Applaus zum Ehrenpräsidenten gewählt.

Anschliessend waren die Teilnehmenden zum Mittagessen 
im Restaurant «Lagerhaus» eingeladen.

3.	 Organe

1. Delegiertenversammlung 1/10-11
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Am 6. April 2011 trafen sich die Delegierten zur Versammlung 
im OZ Flöss in Buchs. Nach dem Begrüssungskaffee wurden 
sie mit Gitarre und Chorgesang musikalisch eingestimmt.
Die Co-Präsidentin der Sektion Werdenberg, Barbara Gäh-
wiler, hiess die Anwesenden willkommen. Schulratspräsi-
dentin Kathrin Frick überbrachte die Grüsse der Gemein-
de Buchs.
«RR Kölliker hat am letzten Freitag die Katze – oder vielleicht 
doch nur ein Kätzchen – aus dem Sack gelassen und kon-
krete Massnahmen zur Stärkung der Lehrpersonen vorge-
schlagen.» Mit diesen Worten begrüsste Hansruedi Vogel 
die Delegierten und sprang mit den Vorschlägen zum Mass-
nahmenpaket mitten ins Hauptthema des Tages. 

Aktuelles aus dem KLV
Zuerst informierten die Präsidenten und die Präsidentin je-
doch zu anderen aktuellen Themen: Schliessung des Medi-
enverleihs, Freie Schulwahl, Berufsauftrag, Personalgesetz/ 
Rote Karte und die OS 2012. Wilfried Kohler aus der GL infor-
mierte über das Pensionskassengesetz.

Massnahmenpaket
Das Massnahmenpaket wurde vorgestellt und die einzel-
nen Punkte aus Sicht der Geschäftsleitung kommentiert. Die 
anschliessende Diskussion wurde rege genutzt. Eine grosse 
Mehrheit unterstützte den Antrag der Geschäftsleitung, das 
Massnahmenpaket im Grundsatz zu akzeptieren. Die Ent-
scheidung fiel knapper aus als es darum ging, dass Stufen 
und Verbände nicht von sich aus Stilmittel ergreifen und das 
Massnahmenpaket bekämpfen. Die Geschäftsleitung nahm 
dies als Auftrag, die weitere Umsetzung des Vorschlages 
kritisch zu begleiten entgegen. 

Stilmittel: Basisbefragung
Claudia Preisig stellte die Resultate der Basisbefragung zu 
den Stilmitteln vor. Aufgrund dieser Rückmeldungen wurde 
eine Priorisierung der Stilmittel erstellt. Diese stellte Hans-
ruedi Vogel vor. Nach einigen Voten wurde die vorgeschla-
gene Vorgehensweise fast einstimmig angenommen. 

Sonderpädagogikgesetz
Da die Zeit schon ziemlich fortgeschritten war, wurde nur 
kurz über den aktuellen Stand informiert. Nach dem Start 
der Vernehmlassung sollten den Betroffenen vertiefte Infor-
mationen zugeschickt werden.

Mitgliederbeitrag und Budget
Die Beibehaltung des Mitgliederbeitrages von 60 Franken 
und das Budget 2011/12 wurden einstimmig genehmigt. 

Wahlen LCH- Delegierte
Da Ruedi Hofmänner zurückgetreten ist und der KLV St. Gal-
len neu einen Delegierten mehr an die Delegierten des LCH 
schicken kann, wurden folgende neue Delegierte aus der 
Geschäftsleitung einstimmig gewählt: Esther Probst und Rico 
von Rotz alternierend mit Patrick Huber.

Anschliessend waren alle Anwesenden zum Apéro und zum 
gemeinsamen Nachtessen im Restaurant Buchserhof ein-
geladen.

2. Delegiertenversammlung 2/10-11
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Der Kantonalvorstand, im eigentlichen Sinn die Legislative 
unseres Kantonalverbands, trifft sich zu drei ordentlichen 
Sitzungen und zu einer Klausurtagung. An seiner ersten 
Zusammenkunft anfangs September 2010 beschliesst das 
Gremium einstimmig, Ruedi Hofmänner an der Delegier-
tenversammlung 1 in St. Gallen als Ehrenpräsidenten vor-
zuschlagen.

Resolution 
«Der Lehrerberuf muss wieder attraktiver werden»
Die Resolution wird an der Septembersitzung zuhanden der 
DV 1 verabschiedet. Das Papier weist auf die Bedeutung der 
Bildung für den Wohlstand und die Demokratie in unserem 
Land hin, zeigt die Belastungen des Lehrerberufs auf, macht 
Lohnvergleiche und leitet daraus folgende Kernforderungen 
ab: Die Löhne müssen massiv steigen.

–– Die Dienstalterszulage wird nach oben angepasst.
–– Die Anzahl Pflichtlektionen wird gesenkt. 
–– Die Qualität der Ausbildung bleibt hoch.

Positionspapier «Notmassnahmen Lehrermangel»
Dieses Positionspapier findet an der Septembersitzung sei-
nen letzten Schliff und wird verabschiedet. Die Positionen 
des KLV halten sich an folgenden Grundsatz: 
Die Qualität des Schulsystems muss hoch bleiben und die 
betroffenen Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitun-
gen sind zu schützen. 

Folgende Massnahmen werden gut geheissen:
–– Berufseinstieg der Junglehrerinnen und Junglehrer pro-
fessionell begleiten

–– Quereinstiege in den Beruf ausbauen, aber ohne Abstri-
che bei der Ausbildung

–– flexibles Pensionsalter nach oben ermöglichen
–– Wiedereinsteigenden die Rückkehr in den Beruf erleich-
tern

Zeitlich begrenzt auf diplomfremden Stufen oder in andern 
Fächern zu unterrichten soll nur möglich sein, wenn keine 
ausgebildeten Lehrpersonen zur Verfügung stehen. 
Weitere Massnahmen wie Erhöhung der Schülerzahl pro 
Klasse, Fächerabbau, Erhöhung der Pflichtpensen etc. wer-
den konsequent abgelehnt.

Forderungskatalog und Brief an die Parlamentarier
Nachdem der Vorsteher des BLD zwei Jahre lang verkün-
dete, er wolle unsern Beruf wieder attraktiver machen, das 
Wie und Wann aber tunlichst aussparte, sieht sich der Vor-

stand gezwungen, den Druck aufs Bildungsdepartement 
zu erhöhen. An einer lebhaften und engagierten Sitzung in 
der Adventszeit stellen die Vorstandsmitglieder einen Forde-
rungskatalog aller Volksschullehrkräfte zusammen, welcher 
zudem Verhandlungsmandat für das Präsidium sein soll:

–– Arbeitsbelastung senken: 26 statt 28 Pflichtlektionen
–– Unterrichtswochen reduzieren: 39 statt 40
–– Löhne anpassen: Sie sollen im vorderen Drittel der EDK- 
OST Kantone angesiedelt sein.

–– Treueprämien anpassen: Sie sollen im schweizerischen 
Mittelfeld liegen.

Der Forderungskatalog wird von allen Stufen und nahezu 
allen assoziierten Organisationen des KLV unterschrieben 
und dem Erziehungsrat, dem Regierungsrat, den Kantons-
ratsparlamentariern und allen KLV-Mitgliedern zugestellt.

Stilmittelumfrage
Die Stilmittelumfrage vom Januar 2011, welche in allen Schul-
häusern des Verbands durchgeführt wurde, wird vom Vor-
stand an der Februarsitzung zur Kenntnis genommen. Ent-
scheiden, was davon allenfalls zur Anwendung kommt, soll 
die Delegiertenversammlung 2 im April, an welcher das 
Massnahmenpaket des Bildungsdepartementes beraten 
wird. 

Häggenschwil
Traktandum zweier Vorstandssitzungen ist die Oberstufe 
Häggenschwil, welche vom BLD keine Bewilligung für eine 
Weiterführung erhalten hat. Die OS Häggenschwil will den 
KLV ins Boot holen und so dem Protest gegen die Schul-
schliessung mehr Gewicht verleihen. Der Vorstand berät das 
Anliegen, zeigt Verständnis für die Unzufriedenheit der Häg-
genschwiler, kommt aber zum Schluss, sich nicht aktiv zu 
engagieren. Folgende Gründe sind ausschlaggebend: Die 
Schülerzahlen der OS Häggenschwil werden in den kom-
menden Jahren unter 40 sinken. Das OZ Wittenbach ist in 
akzeptabler Distanz, besuchen es doch auch die Muoler 
Schüler, welche ganz Häggenschwil durchqueren müssen, 
bis sie nach Wittenbach gelangen.

Unter Federführung Häggenschwils schliessen sich 20 
Schulgemeinden zur IG «Kleine Oberstufen haben Zukunft» 
zusammen. Die IG bittet den Kantonalvorstand um Unter-
stützung ihrer Anliegen, welche dieser gerne gewährt.

Kantonalvorstand
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Freie Schulwahl auf der Oberstufe
Die Initiative der Jungfreisinnigen und der Elternlobby 
Schweiz «Freie Schulwahl auf der Oberstufe» stösst im Vor-
stand auf klare Ablehnung. Das Präsidium wird beauftragt, 
sich im überparteilichen Komitee, welches die Initiative be-
kämpft, zu engagieren.

Positionspapier Integration – Separation
An der Februarsitzung setzt sich der Vorstand mit der For-
derung auseinander, Kinder und Jugendliche mit beson-
deren Förderbedürfnissen vermehrt in Regelklassen zu in-
tegrieren.
Ein vom Präsidium ausgearbeitetes Positionspapier wird 
beraten, überarbeitet, ergänzt und schliesslich verabschie-
det. Die wichtigsten Inhalte betreffen die nötigen Vorausset-
zung und daraus abgeleitet unsere Forderungen für eine er-
folgreiche Integration. Der Forderungskatalog umfasst die 
Gewährung einer Fortbildung der betroffenen Lehrperso-
nen, eine Reduktion ihrer Pflichtstunden, die Einstellung von 
zusätzlichem heilpädagogischem Personal, genügendes 
Raumangebot, kleinere Klassengrössen, Beibehaltung des 
bisherigen separativen Angebots wie z.B. Kleinklassen und 
klare Integrationskriterien.

Sonderpädagogikkonzept 
Das Präsidium stellt den Vorstand auf eine gehörige Porti-
on Vernehmlassungsarbeit in den Monaten März bis Juni 
ein. Es geht dabei um einen Nachtrag zum Volksschulge-
setz, welcher das vom BLD angestrebte neue Sonderpäda-
gogikkonzept ermöglichen soll. In der Februarsession 2011 
beschliesst nun aber der Kantonsrat im Rahmen eines Spar-
pakets, dass die Gemeinden bei den Sonderschulbeiträgen 
tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Entscheid hat direk-
te Auswirkungen auf die oben erwähnte Gesetzesvorlage, 
welche vorerst aufs Eis gelegt wird. Die Vernehmlassung 
lässt also auf sich warten.

Positionspapier «Klassenhilfen»
Unser Vorstand berät und übernimmt das vom LCH aus-
gearbeitete Positionspapier. Die Stellungnahme hält fest, 
dass unsere Volksschule an einem Betreuungsdefizit leidet 
und weist klar drauf hin, welche zusätzlichen Betreuungs-
angebote Sinn machen. Für schwierige Klassen wird das 
Teamteaching durch zwei voll ausgebildete Lehrpersonen 
gefordert, für andere Klassen kann man sich auch geeig-
nete Laien als Klassenhilfen vorstellen. Eine Absage wird 
der Einführung sogenannter Assistenzlehrpersonen erteilt; 
gemeint sind Laien mit einer pädagogischen Kurzausbil-

dung. Die Gefahr ist gross, dass es zu Kompetenzproble-
men kommt und solche Hilfskräfte in Zeiten des Lehrerman-
gels wie voll ausgebildete Lehrpersonen eingesetzt werden.

Klausurtagung vom 28. Mai 2011
Klausurtagungen bieten dem Kantonalvorstand Gelegen-
heit, den Blick über das Tagesgeschäft hinaus zu richten, 
Themen vertiefter anzugehen und Strategien festzulegen. 
Die diesjährige Tagung im Hotel Hof Weissbad wird diesen 
Zielsetzungen voll und ganz gerecht.

Hansjörg Bauer begrüsst die Teilnehmer, informiert in ei-
nem ersten Block über aktuelle Themen und nimmt drin-
gende Anliegen aus dem Vorstand ins Tagesprogramm auf.

Die kantonsrätliche Beerdigung der Basisstufe bildet den 
ersten Tagungsschwerpunkt und führt zu einer allgemeinen 
Erörterung der Schnittstellenproblematik in der Volksschu-
le. Die drei Übertritte «Kindergarten/Primarschule» – «Pri-
marschule/Oberstufe» – «Oberstufe/Berufsleben und Mit-
telschule» werden in Gruppen diskutiert. Die festgehaltenen 
Diskussionsergebnisse sollen an der nächstfolgenden Vor-
standssitzung im Plenum diskutiert werden.

Zweiter Tagungschwerpunkt ist die Umsetzung des Mass-
nahmenpakets, welchem die Hürde des Kantonsrates noch 
bevorsteht. Damit diese schadlos genommen werden kann 
und die eine Lektion Pensenreduktion nicht nur ein Verspre-
chen bleibt, stellen die Anwesenden ein Argumentarium zu-
sammen. Das Papier soll die Grundlage des Lobbyings im 
Kantonsrat darstellen. 

Die bevorstehenden nationalen und kantonalen Wahlen 
sind dritter Tagungsschwerpunkt. Das bestehende Grund-
satzpapier «Wahlempfehlungen» wird vom Vorstand über-
prüft und als weiterhin taugliche Leitplanke betrachtet. Die 
Geschäftsleitung wird folglich wiederum eruieren, welche 
Kandidaten unterstützt werden sollen, Empfehlungslisten 
zusammenstellen und diese vor den Wahlen an die Mit-
glieder verschicken.

Am meisten Zeit nehmen sich die Versammelten für den 
vierten und letzten Tagungsschwerpunkt, den Berufsauf-
trag. Hansruedi Vogel informiert über dessen Werdegang, 
die bereits gefällten Entscheidungen des Erziehungsrats und 
fordert den Kantonalvorstand auf, anhand der bestehen-
den Berufsaufträge von Luzern und Zug Eckpunkte für den 
St. Galler Berufsauftrag festzulegen. Nach Gruppenarbeiten 
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und Plenumsdiskussion kristallisieren sich diese klar heraus: 
Die Unterrichtszeit sowie die Schüler und Elternarbeit bilden 
unser Kerngeschäft. Der zeitliche Aufwand für diese Berei-
che soll deshalb möglichst hoch gewichtet werden. – Lager-
wochen sollen zeitlich wie zwei Unterrichtswochen gezählt 
werden. – Die Klassenlehrerarbeit muss mit einer Pensen-
redukion abgegolten werden. – Lehrer von über 50 Jahren 
dürfen nicht verpflichtet werden, an Sportlagern teilzuneh-
men. – Schulleitungen dürfen ihr Team nur auf Grundlage 
eines Teambeschlusses zu Arbeiten in der unterrichtsfrei-
en Zeit aufbieten. – Die Zusatzarbeit der Teilzeitlehrkräf-
te soll entschädigt werden. – Das Team soll entscheiden, 
wie Poolstunden aufgeteilt werden. – Der Berufsauftrag des 
Therapiepersonals soll sich an jenem der Volkschullehrer 
orientieren. 
Hansruedi Vogel verspricht, die erarbeiteten Forderungen 
im Lenkungsausschuss Berufsauftrag einzubringen.

Präsidium 
Seitdem im letzten Jahresbericht auf die neue Crew und die 
neue Sekretariatsadresse aufmerksam gemacht wurde, ist 
bereits wieder ein Jahr vergangen. Die drei Präsidiumsmit-
glieder haben in der neuen Zusammensetzung ein turbu-
lentes, aber auch spannendes Jahr hinter sich. Es war viel 
kreatives und intensives Arbeiten notwendig. 

In der Regel trifft sich das Präsidium jeden Mittwochnach-
mittag zu einer Sitzung. Gleichzeitig wird auch das Sekreta-
riat durch die drei Präsidiumsmitglieder besetzt. Während 
dieser Zeit klingelt das Telefon regelmässig. Das Angebot 
der direkten Kontaktaufnahme wird rege benützt und vie-
le kleinere und grössere Probleme können so schnell und 
unbürokratisch gelöst werden.

Es war im vergangenen Verbandsjahr jedoch nicht immer 
einfach, dass die drei Präsidiumsmitglieder am Mittwoch-
nachmittag vollzählig präsent sein konnten. Verschiedene 
Sitzungen von Projekt- und Arbeitsgruppen fanden oft an 
einem Mittwochnachmittag statt. 

Das Präsidium musste auch im vergangenen Verbandsjahr 
für mehrere Fälle juristische Unterstützung in Anspruch neh-
men. Die Handhabung unseres Rechtschutzreglements be-
währt sich weiterhin. Dieses legt klar fest, wie in einem sol-
chen Fall vorzugehen ist und welche Leistungen durch den 
KLV erbracht werden. Es ist auch selbstredend, dass wir 
unsere Dienstleistungen nur für unsere Mitglieder erbrin-
gen können. Deshalb ist es für eine Lehrperson, die sich in 
Schwierigkeiten befindet, unabdingbar, zuerst das Regle-
ment zu studieren und sofort Kontakt mit dem Präsidium 
aufzunehmen. 

Das Präsidium hatte nach Diskussionen zu Vernehmlas-
sungsthemen in der Geschäftsleitung und im Kantonalvor-
stand eine ganze Reihe von Stellungnahmen zu verschie-
denen neuen Erlassen und Weisungen vorzubereiten oder 
in die Endfassung zu bringen. Darunter befanden sich auch 
durchaus heiklere Themen, die auch innerhalb des KLV nicht 
überall gleich beurteilt wurden.

Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung behandelte im vergangenen Ver-
bandsjahr unter anderem folgende Geschäfte:

Präsidium und Geschäftsleitung
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Parlamentarischer Abend vom 18. Januar 2011
Bereits zum dritten Mal wurde der parlamentarische Abend 
vom KMV und KLV gemeinsam organisiert. Das diesjährige 
Thema war «Leistung».
Urs Moser hielt ein Referat zu den Themen Übertritt und 
Maturitätsquote.
Der KLV informierte anschliessend über den Lehrplan 21, die 
hohe Unterrichtszeit und den Lehrermangel.
Die anschliessende Diskussion wurde rege genutzt.

Treffen mit der Bildungsgruppe
Am 2. Sessionstag der Februarsession 2011 organisierte der 
KLV zum ersten Mal ein Treffen mit der Bildungsgruppe des 
Kantonsrates. 
An diesem Treffen wurde über aktuelle Bildungsfragen in-
formiert und diskutiert. 
Der Abend war aufschlussreich und hoffentlich gewinnbrin-
gend für die weiterführende Arbeit des KLV.

Rote Karte
Am 14. Februar 2011, vor Beginn der Februarsession des Kan-
tonsrates, deponierte eine Gruppe von Staatsangestellten, 
darunter auch etliche Lehrpersonen, eine übergrosse rote 
Karten sowie zahlreiche Unterschriften vor dem Eingang des 
Regierungsgebäudes. Die Aktion manifestierte den Unmut 
über das neue Personalgesetz.

Brief Testsysteme
Im Amtlichen Schulblatt vom Oktober 2010 wurden die Wei-
sungen zum Umgang mit den standardisierten Testsyste-
men veröffentlicht. Obwohl der KLV in den Vernehmlassun-
gen verschiedene Punkte kritisierte, wurde darauf nicht 
eingegangen. Der KLV wendete sich deshalb im Januar 
mit einem Brief an Regierungsrat Kölliker sowie an den ge-
samten Erziehungsrat und erklärte sich mit den Weisungen 
nicht einverstanden

LCH-Studie Salärvergleich
Der KLV verwies während des vergangenen Verbandsjah-
res immer wieder auf die LCH-Studie Salärvergleich und 
unterstrich damit die unbefriedigende Situation bei den .
Lehrerlöhnen. 

Vernehmlassungen
Im vergangenen Verbandsjahr musste die Geschäftslei-
tung zu verschiedensten Themen Vernehmlassungen ver-
abschieden. Hier die wesentlichsten Vernehmlassungs-
geschäfte in Kürze. Die ausführlichen Versionen sind 
unter dem Kapitel 2 des Jahresberichts zu finden.

Fremdevaluation
Der KLV ist im Grundsatz mit einer Fremdevaluation einver-
standen. Er unterstützt den Gedanken, dass sich die Schu-
le öffnet, ihre Arbeitsweise transparent aufzeigt und den 
Stand ihres pädagogischen Auftrags darstellt. Er erwartet 
von der Fremdevaluation Hinweise und Tipps zur Verbes-
serung und Optimierung der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung. Daraus lassen sich neue Handlungs- und Entwick-
lungsfelder ableiten.
Der KLV erwartet, dass die Organisation und Durchführung 
der Fremdevaluation einer professionellen und in diesem 
Bereich erfahrenen Institution übertragen wird.

Neues Aufnahmeverfahren in die Mittelschulen und Re-
vision Mittelschulgesetz
Der KLV hatte sich in diesen beiden Vernehmlassungen im 
Sinne des KMV geäussert. 

Plan B
Aufgrund der Tatsache, dass es für einen Teil der Jugend-
lichen schwierig ist, einen Ausbildungsplatz zu finden oder 
eine Ausbildung erfolgreich abzuschliessen, begrüssen wir 
den Plan B, der vorsieht, dass die Zahl der Jugendlichen, 
welche eine berufliche Ausbildung abschliessen, länger-
fristig erhöht werden kann. Zu den einzelnen Punkten hat-
te sich der KLV detailliert geäussert. 

Lektionentafel Oberstufe 2012, 2. Lesung
Nachdem die erste Fassung der Lektionentafel zu massi-
ver Kritik geführt hatte, durften wir erfreut feststellen, dass 
die meisten Einwände und Anregungen der verschiedenen 
Stufen berücksichtigt wurden. Das Resultat findet eine breite 
Zustimmung und nimmt die wichtigen Anliegen, die durch 
die Basis eingebracht wurden, auf.

Vollzugshilfen Blockzeiten
Die Stellungnahme beschränkte sich auf die Umsetzungs-
hilfen, welche kurzfristig und ohne inhaltliche Lehrplan- und 
Gesetzesänderungen vorgenommen werden können. Die 
weitergehenden Vorschläge und Probleme müssen jedoch 



40

zwingend aufgelistet und in den entsprechenden, beste-
henden Arbeitsgruppen angegangen und gelöst werden.

Basisstufe
Der KLV ist der Meinung, dass die Schuleingangsstufe neu 
geregelt werden muss. Mit dem Entscheid des Erziehungs-
rates, dass die Basisstufe nicht flächendeckend eingeführt 
wird, ist die Schnittstellenproblematik noch nicht gelöst. Es 
ist sehr bedauerlich, dass keine Alternativen geprüft wurden 
und als Option zur Verfügung stehen, da für viele Schulge-
meinden die Basisstufe finanziell nicht tragbar ist. Der KLV 
fordert deshalb den Erziehungsrat auf, alternative Model-
le auszuarbeiten und zu überprüfen. Es ist zwingend not-
wendig, dass die Schuleingangsstufe flächendeckend neu 
gestaltet und verbessert wird und unter den verschiedenen 
Schulgemeinden kompatibel ist.

Schwimmunterricht
Der KLV begrüsst, dass die vorliegenden Weisungen Klar-
heit schaffen. Zu einigen Punkten äussert sich der KLV den-
noch kritisch. Ebenfalls müssen einige Punkte vorgängig 
noch geklärt werden, bevor die Weisungen erlassen wer-
den können.

All die oben genannten Geschäfte gingen je nach Wichtig-
keit und Ausmass durch das Präsidium, die Geschäftslei-
tung, den Kantonalvorstand oder sogar durch die Delegier-
tenversammlung.

Der KLV nahm auch im vergangenen Verbandsjahr an di-
versen Sitzungen und Aussprachen teil, weil nur ein gut ver-
netzter Verband seine Voten und Argumente an den richti-
gen Stellen einbringen und Wirkung erzielen kann.
Im letzten Jahresbericht ist nachzulesen, dass Regierungs-
rat Kölliker einen neuen Modus für die Gespräche einge-
führt hat. Neu trifft sich das Präsidium pro Jahr zu zwei offi-
ziellen Aussprachen mit dem Bildungschef. Die eine findet 
im kleinen, persönlichen Rahmen statt, während bei der 
anderen alle wesentlichen Chefbeamten anwesend sind. .
Zusätzlich können wir jederzeit bei dringenden Anliegen 
eine zusätzliche Aussprache verlangen. Von diesem Recht 
haben wir bereits zweimal Gebrauch gemacht, ging es doch 
um die Attraktivitätssteigerung des Lehrerberufes. Die Erfah-
rung zeigt, dass uns dieser Modus entgegenkommt, weil wir 
bei Bedarf schneller intervenieren können. 

Auch mit dem Verband St. Galler Volksschulträger führten 
wir die traditionellen Sitzungen weiter. Wenn wir auch nicht 
in allen Fragen gleicher Ansicht sind, ist es doch wichtig und 
förderlich, im konstruktiven Dialog aktuelle Fragen zu disku-
tieren und nach gangbaren Lösungen zu suchen. Schluss-
endlich setzen sich ja beide Gremien für eine gute Schule 
mit guten Rahmenbedingungen, für die Schülerinnen und 
Schüler, aber auch für die Lehrpersonen ein.

In der Personalverbändekonferenz beschäftigten wir uns 
vor allem mit dem neuen Personalgesetz, mit der Neuge-
staltung der Pensionskasse und dem Sparpaket. Die Ver-
handlungen mit dem Finanzdepartement werden durch die 
Vorgaben des Kantonsrates, der in den nächsten drei Jah-
ren Einsparungen von 35 Millionen Franken bei den Löh-
nen des Staatspersonals verlangt, nicht gerade einfacher. 
Auch die zähen Verhandlungen betreffend Rückerstattung 
der zu Unrecht abgeschöpften Pensionskassengelder wird 
uns auch im neuen Verbandsjahr noch beschäftigen, weil 
eine Einigung über die Höhe der Rückzahlungen noch im-
mer nicht in Sicht ist.

Den Kontakt mit dem Schweizerischen Lehrerverband dür-
fen wir als sehr gut bezeichnen. In der standespolitischen 
Kommission, sowie den Präsidentenkonferenzen und den 
Delegiertenversammlungen können wir unsere Voten ein-
bringen und finden auch Unterstützung, wie das Beispiel 
beim Abstimmungskampf gegen die «Freie Schulwahl auf 
der Oberstufe» deutlich zeigt. Daneben bilden die gemein-
sam diskutierten und verabschiedeten Positionspapiere 
zum Thema «Sonderpädagogik», «Personalvielfalt an Volks-

Beziehungen zu BLD, SGV, PVK, LCH, ROSLO
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schulen», «Aufgaben und Arbeitsbedingungen der Klassen-
lehrpersonen», «Flexibler Altersrücktritt» und «Weiterbildung 
der Lehrpersonen» eine fundierte Grundlage für die Diskus-
sionen in unserem Kanton.

Die Regionalkonferenz der ostschweizerischen Lehrerorga-
nisationen (ROSLO) tagte am 27. August 2010 in St. Gallen, 
weil unser Bildungschef zugleich Präsident der EDK-Ost ist 
und unsere Generalsekretärin das Amt der Regionalsekre-
tärin inne hat. Der Gedankenaustausch über die Kantons-
grenzen hinaus ergibt immer wieder interessante neue As-
pekte. Das Hauptthema aber war der sich abzeichnende 
Lehrermangel und die kantonalen Massnahmen dagegen. 
Wir dürfen erfreut feststellen, dass sich der Kanton St. Gal-
len vehement gegen «Schnellbleicheausbildungen» wehrt, 
die zwangsläufig zu einer Qualitätseinbusse und zu einer 
irreparablen Imageschädigung des Lehrerberufes führen 
würden. 
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Aus unseren Sektionen/ Stufenorganisationen folgen nachstehend die uns gemeldeten Aktivitäten.
 
Sektion/ Organisation: Gossau

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

19.08.10 SV / LV - Treff
im Schulhaus Engelburg

20 Schulhausverantwortliche und Lehrervertretungen der Gossauer 
KLV Sektion treffen sich zum Gedankenaustausch und Feierabendapé-
ro. Schwerpunkthema ist die Vernetzung der Lehrpersonen innerhalb 
der Schulgemeinden. So stellt sich heraus, dass sich die Stufen nur in 
Gossau regelmässig treffen und dass nur die Gossauer und Waldkir-
cher Schulleiterkonferenzen eine Lehrervertretung haben.

01.09.10 KLVG-Ausflug ins Obertog-
genburg

Das Team Breite von Waldkirch entführt über 50 Reiselustige bei 
schönstem Spätsommerwetter ins Obertoggenburg. Die Wahlange-
bote reichen von Curlingkurs bis Trottinettabfahrt. Beim Älplerznacht 
hoch über Wildhaus sorgt eine Volksmusikgruppe für gute Stimmung.

13.1 1 .10 Hauptversammlung Die stolze Zahl von 250 Vereinsmitgliedern verzichtet an diesem 
Samstagmorgen aufs Ausschlafen und trifft sich im Saal des Schul-
hauses Ebnet in Andwil zur Hauptversammlung.
Das Ebnet Team überlässt nichts dem Zufall und sorgt für einen rei-
bungslosen und gemütlichen Anlass.
Das Kurzreferat «Wohlbefinden im Job» bildet den informativen und 
bewegten Auftakt. Im geschäftlichen Teil wird Berty Brunner, Engel-
burg, nach vier Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. Ihr grosser 
Einsatz für die Sektion wird herzlich verdankt. Zu ihrem Nachfolger 
wählt die Versammlung einstimmig Raffael Weibel aus Waldkirch. 
Zum Tagungsschluss tritt der Tambourenverein Fürstenland auf die 
Bühne und begeistert mit einem fulminanten Perkussionsspektakel.

Sektion/ Organisation: Oberrheintal

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

06.09.10 Revisorenessen Der Vorstand und die Revisoren trafen sich zur Revision und zum an-
schliessenden Nachtessen.

08.1 1 .10 Hauptversammlung Jahresversammlung in der Aula der Oberstufe Sonnental. Der Chä-
ferlichor umrahmte die Hauptversammlung. Im Anschluss wurde ein 
grosszügiger Apéro offeriert. 

09.03.1 1 Ausflug Der diesjährige Ausflug führte uns hinter die Kulissen des Stadtthea-
ters St. Gallen. Wir erlebten eine spannende Führung und sahen das, 
was normalerweise versteckt bleibt: Werkstätten, Kostüme, Requisiten 
und Masken. Anschliessend gemeinsames Nachtessen.
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Sektionen: Veranstaltungen / Aktivitäten
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Sektion/ Organisation: Rorschach

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

26.01 .10 Vorstandssitzung Vorbereitung DV 11, HV / SK 11

04.05.10 Treffen mit Bindegliedern Austausch Vorstand - Schulgemeinden
In vielen Schulgemeinden stehen bedeutende Wechsel im Lehrkörper 
und bei der Schulleitung bevor. Viele Zusatzbelastungen der LP ver-
brauchen viel Kraft und Zeit des Berufsauftrags. 
Vorbereitungen DV 11

01.09.10 Vorstandssitzung Vorbereitung HV / SK 10

17.1 1 .10 Sektionskonferenz Musikalische Einstimmung mit Gitarrenensemble der Musikschule am 
Alten Rhein. Willkommensgruss durch SL Harry Schulz, OZ Thal. .
Grusswort von Yvonne Kräuchi, RSA.
Informationen aus dem KLV
Hauptversammlung:
Anwesend: 96, davon 2 Gäste
Jahresbericht des Präsidenten: 
«Der Lehrerberuf ist mehr als nur ein Job»
Geschäftlicher Teil
Apéro

Sektion/ Organisation: Sargans

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

14.05.11 KLV Sargans Sektionsver-
sammlung

Rudolf Strahm, ehemaliger Preisüberwacher und Nationalrat, refe-
rierte zum Thema WARUM WIR SO REICH SIND – Die volkswirtschaft-
liche Bedeutung des dualen Bildungssystems. In einem fesselnden 
sechzigminütigen Referat veranschaulichte Rudolf Strahm basierend 
auf offiziellen nationalen und internationalen Statistikquellen warum 
wir zu den reichsten Ländern der Welt und trotz hoher Löhne und Prei-
se international zu den wettbewerbfähigsten Ländern gehören. Un-
ser praxisorientiertes Berufsbildungssystem ist nicht nur der entschei-
dende wirtschaftliche Erfolgsfaktor, sondern auch Hauptgrund für die 
hohe Arbeitsmarktfähigkeit unserer Jugend. Die sehr tiefe Jugendar-
beitslosigkeitsquote besonders im Kanton St. Gallen sei ein viel ent-
scheidender Indikator für die Qualität unseres Bildungssystems als 
PISA Rankings oder Maturaquoten.



Sektion/ Organisation: See und Gaster

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

05.11 .10 Sektionsversammlung in 
Uznach

Jahresversammlung

21.06.11 Infoveranstaltung mit Schul-
hausverantwortlichen in 
Weesen

Kontakt zur Basis

Sektion/ Organisation: VLSG, Verband Lehrpersonen Sektion St. Gallen

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

30.08.10 Kleiner Vorstand, Sitzung Pensionskasse möglicher Wechsel zur Pensionskasse der Stadt prüfen

16.09.10 Grosser Vorstand Eingangsstufe, Mehrklassensystem, Altersdurchmischtes Lernen, .
Andreas Müller

20.09.10 Kleiner Vorstand, Sitzung Förderkonzept, Integration, Kontakt zur Politik

25.10.10 Kleiner Vorstand, Sitzung Personalplanung VLSG

29.10.10 Junglehrerveranstaltung Mehrwert Verbandszugehörigkeit, Curling Schnupperkurs, .
VLSG Präsidium und Marco Battilana

09.1 1 .10 Kleiner Vorstand, Sitzung ISF auf der Oberstufe, ADSL

16.1 1 .10 Grosser Vorstand Projekte in der Sektion Bestandesaufnahme

14.12.10 Kleiner Vorstand, Sitzung «Ferien» Verpflichtung zur Arbeit im Schulhaus

18.01.11 Kleiner Vorstand, Sitzung Umgang mit dem Personal – Fürsorglicher Arbeitgeber, Situation nach 
der Umfrage DSSP

22.02.11 Grosser Vorstand Sitzung Umfrage DSSP, Projekte in der Sektion 

07.03.11 Kleiner Vorstand, Sitzung Sozialpartnerschaft, «Fit für die Vielfalt – Lernen mit Erfolg»

26.04.11 Kleiner Vorstand, Sitzung Umsetzung Förderkonzept, Integration, «Fit für die Vielfalt – Lernen .
mit Erfolg»

26.04.11 GPK Sitzung Revision
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05.05.11 Grosser Vorstand Integrative Schülerförderung, VLSG Präsidium

05.05.11 Abgeordnetenversamm-
lung/ Schulhausverant-
wortliche

Förderkonzept, Verbandsrechnung, Verbandsbudget VLSG

16.05.11 Kleiner Vorstand, Sitzung Möglicher Pensionskassenwechsel, Präsenzverpflichtung, .
Kids - Eingangsstufe 

28.05.11 Hauptversammlung Die Belastung der Lehrpersonen Franziska Peterhans, .
Zentralsekretärin LCH.
Neuer Berufsauftrag, Hansruedi Vogel, Präsidium KLV

07.06.11 Kleiner Vorstand, Sitzung «Fit für die Vielfalt – Lernen mit Erfolg», ISF auf der Oberstufe, .
Vorbereitung Retraite

Sektion/ Organisation: Werdenberg

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

13.1 1 .10 Hauptversammlung des 
KLV Werdenberg in Trüb-
bach

Um 8.30 Uhr eröffnet die Flötengruppe von Lisbeth Willi die HV im OZ 
Seidenbaum in Trübbach. Anschliessend werden die Traktanden zü-
gig abgewickelt. Es müssen Marianne Wähner und Rico von Rotz aus 
dem Vorstand verabschiedet werden. Florian Zäch und Irène Bohler 
werden in ihre Fussstapfen treten. Rico von Rotz berichtet von seiner 
neuen Tätigkeit: er ist mittlerweile Mitglied der Geschäftsleitung und 
betreut dort die Kasse. Nach dem Pausenkaffee referiert der bekannte 
Prof.Dr. Allan Guggenbühl vom Institut für Konfliktmanagement (IKM) 
zum Thema «Ist Jugendgewalt männlich, weiblich oder ausländisch?»

Sektion/ Organisation: ASTP St. Gallen

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

16.1 1 .10 Vorstandssitzung mit an-
schliessendem Jahresessen 
im Rössli Mogelsberg

Vorbereitung der HV 2011, Aktuelles aus dem Kanton und aus den ver-
schiedenen regionalen Therapiestellen, gemütliches Beisammensein

10.01.11 Hauptversammlung des 
astp St. Gallen im Schul-
haus Spelterini

Monica Frank Schneider übergibt das Präsidentinnenamt des astp St. 
Gallen in neue Hände. Neues Co-Präsidium bildet Stefan Tanner und 
Franziska Spalt. Unsere Ansprechpersonen im KLV und BLD, Esther 
Probst und Hans Anderegg informieren über das Wichtigste aus ihrem 
Bereich.
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19.03.11 Jahresversammlung des 
astp Sektion Ostschweiz in 
Winterthur

Infos aus allen Kantonen der Sektion, Nachmittagsveranstaltung: Play-
back-Theater spielt Szenen aus dem Psychomotorik-Alltag

22.03.11 Vorstandssitzung des astp 
St.Gallen

Aktuelles aus dem Kanton, Infos aus den verschiedenen Therapiestel-
len der Region

21.05.11 Generalversammlung des 
astp Schweiz in Bern

Information und Diskussion über die Erneuerung des Berufsbildes der 
Psychomotoriktherapie, Kurzreferat zu nonverbaler Kommunikation in 
der Psychomotorik

23.05.11 Forumsveranstaltung des 
astp St. Gallen

Plattform für den Informationsaustausch unter den Mitgliedern. Bruno 
Mock führt uns zu einer Stimm- und Klangreise ins Kloster Fischingen.

27.06.11 Vorstandssitzung des .
astp St. Gallen

Aktuelles aus dem Kanton und den Regionen, Infos zum neuen Be-
rufsauftrag, Infos zur «second opinion» in der PMT

Sektion/ Organisation: BSGL

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

06.11 .10 DLV-Weiterbildung in Aarau Thema: «Auftreten vor Versammlungen, vor Behörden und/ oder in 
der Öffentlichkeit – eine Fortbildung für berufspolitisch Aktive»

10.1 1 .10 Netzwerktreffen Information und Diskussion über aktuelle berufspolitische Themen 
und Inputs zum Thema: «Beitrag der Logopädinnen zur Integration in 
der Schule»

16.0 1 .11 Hauptversammlung BSGL,.
Kantonsspital St. Gallen

Fachreferat zum Thema «Epileptische Anfälle und Epilepsien sind häu-
fig - Zusammenhänge mit Kognition und Sprache».

06.03.11 Europäischer Tag der Logo-
pädie

Der BSGL verschickt Sonderhefte zum Thema «hören und sprechen» 
an die Behördenmitglieder 

02.04.11 Referat bei Studierenden 
des DAZ-Lehrganges an 
der Pädagogischen Hoch-
schule Rorschach PHR/
PHSG

Thema: «Spracherwerb und Zweitspracherwerb»

06.05.11 Infoveranstaltung SHLR Vorstellen der Aktivitäten des BSGL und des DLV bei den Logopädie-
Studierenden



48

18.05.11 Neumitglieder-Information 
und anschliessendes Netz-
werktreffen

Information und Diskussion über aktuelle berufspolitische Themen 
und Budgeterfassung für Material und Weiterbildung in den verschie-
denen logopädischen Diensten

29.05.11 Delegiertenversammlung 
DLV

Referat und einige Ergebnisse des Projektes der Studiengruppe der 
AKAD-Hochschule zum Thema: «Wie kommt der DLV zu mehr Geld, 
um Massnahmen in den Problemfeldern zu realisieren?»

ganzes 
Schuljahr

Arbeit in verschiedenen 
Projekt-, Arbeits- und Be-
gleitgruppen

BSGL-Arbeitsgruppe «Frühbereich», Arbeitsgruppe «Leistungseinheiten 
Frühförderung», Begleitgruppe «Konzept Sonderpädagogik» etc.

ganzes 
Schuljahr

Fortbildungskurse zu ver-
schiedenen berufsspezifi-
schen Themen

Sprachverständnisstörungen im Kindesalter
Frau Susanne Mathieu, lic. phil. dipl. Logopädin

Zentral-auditive Verarbeitungsstörungen im Kindesalter: Neurologi-
sche Grundlagen, Diagnostik und Therapie
Frau Studer Eichenberger, lic. phil. dipl. Logopädin

Lernschwierigkeiten Mathematik: Förderung durch aktiv-entdecken-
des Lernen
Frau Margret Schmassmann, dipl. math., Mathematikpädagogik

Sicher zur Rechtschreibkompetenz
Frau Dr. phil. Katharina Leemann Ambroz

Wortschatz: Diagnostik und Therapie nach dem Patholinguistischen 
Ansatz 
(Siegmüller und Kauschke 2006)
Frau Katrin Riederer, Logopädin, Msc.
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Sektion/ Organisation: Legasg

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

28.08.10 Mitgliederversammlung Im Anschluss an die Jahresversammlung entführte uns die Figuren-
theaterschauspielerin Margrit Gysin in die Welt von Vaterbär und ver-
zauberte alle mit ihrer Verkörperungskunst.

19.03.1 1 IG – Lega CH Im vergangenen Schuljahr lag die Organisation dieses Treffens an 
uns. Gewerkschaftliche und pädagogische Anliegen wurden disku-
tiert. Im Anschluss an den Austausch luden wir unsere Gäste zu einer 
Führung in die Stiftsbibliothek ein.

14.05.1 1 Kurs Der Kurs «Neue Wege im Rechtschreibunterricht» fand bei unseren 
Frauen grossen Anklang.

Sektion/ Organisation: KMLV

Datum Art der Veranstaltung Thema/Referent/Bemerkungen

21.08.10 Hauptversammlung

20.10.10 Einsitz in der Begleitkom-
mission «Musik in der 
Volksschule»

18.1 1 .10 Interessensabgleich/Aus-
tausch KMLV-KLV bezüglich 
Integration der Musikali-
schen Grundschule



50

4.	 Mitglieder

Sektionen
Ehren- 

mitglieder
Pensionierte 
Mitglieder

Aktive Total Veränderung Delegierte

St. Gallen 2 154 837 993 +24 10

Rorschach 1 41 400 442 +9 5

Unterrheintal 1 23 372 396 +7 5

Oberrheintal 28 331 359 +0 5

Werdenberg 31 375 406 +28 5

Sargans 14 370 384 -4 5

Toggenburg 1 16 456 473 +11 6

See-Gaster 1 46 632 679 +31 8

Obertoggenburg 10 119 129 +7 3

Wil-Fürstenland 56 797 853 +8 9

Gossau 2 43 336 381 +7 5

Bestand am 31.7.2011 8 462 5025 5495

Bestand am 31.7.2010 14 408 4945 5367

Veränderung -6 +54 +80 +128

Einzelmitglieder
Ehren- 

mitglieder
Pensionierte 
Mitglieder

Aktive Total Veränderung Delegierte

KLV SG 10 58 142 210 +18

Assozzierte Organisationen
Ehren- 

mitglieder
Pensionierte 
Mitglieder

Aktive Total Veränderung Delegierte

BCH 207 207 +16 3

BSGL 188 188 +3 3

LegaSG 2 110 112 -3 3

KMLV 130 130 +1 3

KMV 403 403 +29 5

ASTP 12 12 -2 2

Bestand am 31.7.2011 0 2 1050 1052

Bestand am 31.7.2010 0 4 1004 1008

Veränderung 0 0 +46 +44

Total Mitglieder 6757

Mitgliederbestand per 31.07.2011
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5.	 Ehrenmitglieder und ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder

Ehrenpräsidenten

Otto Köppel, Abtwil Markus Romer, St. Gallen

Wilfried Kohler, Jona Ruedi Hofmänner, Herisau

Ehrenmitglieder

Heidi Hanselmann, Walenstadt Kurt Hauff, Mörschwil Hans Locher, Kirchberg

Edith Guhl, Uzwil Jakob Zäch, Oberriet Ruedi Wehrli, Kirchberg

Erwin Steger, Thal Christine Steurer, Flawil Urs Buschor, Widnau

Jakob Scherrer, Lütisburg Werner Knellwolf, Herisau Josef Frey, Altstätten

Markus Sprenger, Gossau Roman Mader, Plons-Mels

Ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder

Marion Hofer, St. Gallen

Ehemalige Vorstandsmitglieder

Rolf Gnägi, Gossau Claudia Aeberhard, Diepoldsau Bruno Dörig, St. Gallen

Ursula Finlayson-Boppart, St. Gallen Ernst Müller, Niederuzwil Hannes Mannhart, Schaan

Hanny Leutenegger, St. Gallen Conny Stäheli, Jonschwil Bruno Mock, Rickenbach

Mathias Schwendener, Räfis-Buchs Ernst Küng, Jona Albert Rüesch, St.Gallen

Hans Hobi, Sargans Heidi Gehrig, Wil Rosmarie Wieland, St. Gallen

Bernhard Würth, Rorschacherberg Xaver Schneggenburger, Buchs Beatrice Klement, Rorschach

Margrit Bühlmann-Bossart, Rapperswil Michaela Baumberger, St. Gallen Corinne Dörig, St. Gallen

Hansjörg Widrig, Bad Ragaz Josef Dudli, Werdenberg Christian Domeisen, Rapperswil

Ernst Graf, Rorschacherberg Michael Wachter, St.Gallen Lucia Wettstein, St. Gallen

Doris Marty-Kühne, Weesen Emma Weber, Wittenbach Barbara Spitz, Zuzwil

Margrit Hefti, Uzwil Andrea Nef, Mogelsberg Ruedi Gurtner, Flawil

Markus Bitterli, Mels Gisela Hürzeler, St. Gallen Ulrich Illigen, Mörschwil

Pius Oberholzer, Züberwangen Waldemar Tannheimer, Oberuzwil Ruth Reich, Eschenbach

Ivo Rohrer, Rheineck Daniel Wiget, Altstätten Werner Gloor, Buchs

Hans Scheiwiller, St. Gallen Karin Zink, Goldach Gut-Meier Doris, Wil

Jolanda Ritter, Widnau Ueli Stieger, Flawil Karin Niedermann, St. Gallen

Elisabeth Fässler, Wil René Steiner, Altstätten Michael Knechtle, St. Gallen

Helmut Rainer, Eschenbach Karin Schegg, Montlingen Peter Angehrn, St. Gallen

Doris Spirgi, Wolfhalden Heidi Haselbach, Sargans Michael Sing, Kronbühl

Heinz Eggmann, Niederhelfenschwil Marianne Künzler, Berneck Chantal Mächler-Künzle, Oberbüren

Marlis Angehrn, Wil Hanspeter Egloff, St. Gallen Monica Frank-Schneider, St. Gallen

Ehrenmitglieder und ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder
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Nachruf für Walter Bianchi, Gossau 
(1943 - 2010)
Am 27. August 2010 verstarb der langjährige Gossauer Se-
kundarlehrer Walter Bianchi.
Walter Bianchi wurde 1943 in Herisau geboren. Nach Ab-
schluss der Sekundarlehramtsschule St. Gallen kam er im 
Herbst 1964 als frisch gebackener Sekundarlehrer ins Not-
ker Schulhaus Gossau. Hier trat er seine erste und einzige 
Stelle seiner Berufslaufbahn an. 
Der junge Walter Bianchi war ein passionierter Hackbrett-
spieler. Zusammen mit seiner Appenzeller Streichmusikfor-
mation brachte er es sogar zu Auftritten in Amerika. Beim 
Stellenantritt in Gossau gab er jedoch das Musikantenle-
ben auf. Er hatte das Gefühl, dieses liesse sich nicht mit dem 
Lehrerberuf vereinbaren.
Walter wechselte 1971 in die neu gebaute Sekundarschule 
Rosenau, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 
als Sekundarlehrer der sprachlich historischen Richtung tä-
tig war. Bei Lehrerkollegen und Schülern wurde er als lie-
benswürdige, zuvorkommende und vielseitig interessierte 
Person geschätzt. Im Jahr 2000 war Walter massgeblich an 
der Gründung des Club Rosenau beteiligt. Er hielt diesem 
Ehemaligenverein bis zu seinem Tod als Aktuar und Vor-
standsmitglied die Treue. 

Wandelndes Lexikon
Stets mit Bus, Bahn oder zu Fuss unterwegs und von ein-
drücklicher Statur, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, 
war Walter im wahrsten Sinne des Wortes ein «Wandelndes 
Lexikon». Er hatte ein fundiertes Wissen über die Lokalge-
schichte, welches er in den Dienst der Schule, der evange-

lischen Kirchgemeinde Gossau und des Historischen Ver-
eins Herisau stellte.
Als geschichts- und lokalinteressierter Lehrer ging er mit 
offenen Augen durch seine Heimat. Einen Bildungsurlaub 
setzte er beispielsweise für die Inventarisierung von alten 
schützenswerten Bauten der Stadt Gossau ein. Weiter be-
teiligte er sich an einem Projekt zur Erforschung der Ap-
penzeller Bauernhäuser. Auch die Ausflüge des Rosenau-
stamms, einer Vereinigung ehemaliger Lehrer und Schulräte 
des OZ, bereicherte er jedes Jahr mit interessanten Führun-
gen und Vorträgen. 
Walter litt an Diabetes, weshalb er auch frühzeitig aus dem 
Schuldienst zurücktrat. Bei einer Routineoperation im Kan-
tonsspital St.Gallen starb er am 27. August unerwartet an 
einem Kreislaufversagen.
Patrick Huber

Zum Andenken an Ruth Zollinger-Riedi, Rebstein
(1953 - 2010)
Ruth Zollinger-Riedi wurde am 16.Mai 1953 in eine Lehrer-
familie geboren und verbrachte zusammen mit ihren Eltern 
und drei Brüdern die Kinder- und Jugendjahre im Eichberg. 
Sie besuchte hernach das Lehrerseminar in Rorschach und 
wirkte nach erfolgreichem Abschluss einige Jahre als en-
gagierte Unterstufenlehrerin in Au.
Nach ihrer Heirat mit Peter Zollinger und dem Bau eines Ei-
genheims zog die junge Familie nach Rebstein. 
Es folgten einige Familienjahre. Ruth nahm danach in Reb-
stein ihre Lehrtätigkeit als Deutschlehrerin für Fremdspra-
chige auf und vermittelte während über zwanzig Jahren mit 
grosser Hingabe und Einfühlungsvermögen unzähligen Kin-
dern die Grundlagen der deutschen Sprache. Im Schulhaus 

Es gibt im Leben für alles eine Zeit,
eine Zeit der Freude, der Stille, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung

	 Allenspach-Giger Ernst	 St. Gallen
	 Bärlocher-Buff Ursi	 Grabs
	 Rudolf Blöchliger-Gadient	 Abtwil
	 Breitenmoser Christof	 St. Gallen
	 Ebner Brigitte	 Wil
	 Kobelt Walter	 Ebnat Kappel (Ehrenmitglied des KLV)
	 Köppel-Hidber Guido	 Sargans
	 Rüdisühli-Waespe Werner	 Wattwil
	 Zigerlig Karl	 Schmerikon
	 Zollinger-Riedi Ruth	 Rebstein
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6.	 Unsere Verstorbenen / Nekrologe



Berg brachte sie sich mit Herzblut und viel Engagement im 
Lehrer/Innenteam ein. Durch ihr technisches Geschick wur-
de ihr bald der aufwändige Posten als PC-Verantwortliche 
für die ganze Primarschulgemeinde Rebstein übertragen, 
den sie bis zum letzten Lebenstag mit viel Einsatz inne hat-
te. Jedes Problem auf diesem Gebiet konnte sie durch ihre 
Beharrlichkeit, Ausdauer und ihr beispielhaftes technisches 
Wissen lösen.
Wenn es einen Schulhausanlass fotografisch zu dokumen-
tieren galt, war Ruth immer zur Stelle und hielt so unzähli-
ge Erinnerungen fest. Über ihre Pensenverpflichtung hinaus 
half sie mit, dachte mit, packte mit an - stand kurzum über-
all zur Verfügung.
Mit ihrer spontanen, hilfsbereiten und offenen Art war sie 
eine Bereicherung im Schulhausteam. Ruth hinterlässt im 
Schulhaus Berg und in der Primarschule Rebstein eine .
grosse Lücke.
Wir danken ihr und werden sie nicht vergessen.
Jürg Biefer

Nachruf für Rudolf Blöchliger-Gadient
(1921 - 2010)
Rudolf Blöchliger wuchs in Kengelbach im Toggenburg auf. 
Er war das zehnte von insgesamt 13 Kindern der Lehrers-
familie Alfred und Anna Blöchliger-Kaufmann.

Befragt nach Kindheitserinnerungen, erzählte er, dass 
er oft stundenlang im Wald war, oder im Gras lag und .
Beobachtungen anstellte und alles sonst vergass. Der klei-
ne Rüedel, wie ihn seine Geschwister nannten, durfte in .
einem grossen Verwandtschaftsnetz aufwachsen, wobei 
die ältere Schwester Anna als Miterzieherin fungierte. Als 
Jugendlicher fuhr er mit dem Velo bis in die Stadt St.Gallen, 
um in der EPA etwas zu kaufen, oder einmal sogar - ohne 
die Eltern zu informieren - mit einem Kollegen bis nach Zü-
rich, wo er eine Gotte hatte, die sich zu seiner Verwunde-
rung nicht besonders freute und ihn postwendend wieder 
nach Hause schickte. 

Eine hervorstechende Eigenschaft zeigte sich schon da: .
Er tat, was ihm in den Sinn kam. Er setzte Ideen um, er 
hatte Ideen, kümmerte sich nicht, ob das jemand stören .
könnte. Er konnte nicht verstehen, wenn andere das, was er 
tat, missverstanden. Verwundert stellte er fest, dass ande-
re die Einsichten, die er gewonnen hatte, nicht teilten, oder 
andere Dinge für wichtiger hielten.

Rudolf besuchte sieben Jahre die Schule bei seinem Va-
ter Alfred in Kengelbach, nachher drei Jahre die Sekundar-
schule in Bütschwil. Anschliessend durfte er das Lehrerse-
minar in Rorschach besuchen, das er 1942 mit dem Patent 
beendete. Er liebte die Fächer Mathematik und Physik und 
bewunderte seinen Zeichnungslehrer, der seine Begabung 
zum Zeichnen förderte. 

Erste Arbeitsstelle nach dem Seminar war die Gesamtschu-
le Oberwald in Waldkirch, wo er von 1942 bis 1950 alle acht 
Klassen unterrichtete. Er wohnte im Schulhaus, spielte in 
der Kapelle das Harmonium und verstärkte Kirchen- und 
Männerchor. Vom Oberwald aus pflegte er zu Pferd in die 
Stadt St.Gallen zu reiten, wo er Lisbeth in St.Fiden besuchte. 

Seine Berufstätigkeit setzte er ab 1950 in der Stadt St.Gallen 
fort; bis 1968 arbeitete er als Primarlehrer an der Unterstu-
fe im Schulhaus Engelwies, St.Gallen-Bruggen; danach bis 
zur Pensionierung (1986) an der Mittelstufe im Schulhaus 
Kreuzbühl, St.Gallen-Winkeln. In Bruggen sang er während 
zehn Jahren sowohl im Männerchor wie auch im Kirchen-
chor St. Martin. 

Rudolf Blöchliger war ein begnadeter Lehrer, der zeitlebens 
gerne zur Schule ging, seinen Unterricht mit vielen selbstge-
stalteten Lehrmitteln bereicherte und leidenschaftlich über 
neue Wege im Unterricht diskutierte. 1961 gründete er mit 
Kollegen den Arbeitskreis für ganzheitliche Unterrichtsge-
staltung (den ARGUS-Verlag). Das Bildwörterbüchlein für 
die Kleinen: „Wie schreibt man?“ und viele weitere Produk-
te, Arbeitsblätter und Serien wurden in der ganzen Schweiz 
verkauft. Häufig waren wir Kinder die Testpersonen für die 
Lehrmittel. Da sein didaktisches Credo, der Einbezug spie-
lerischer Elemente war, taten wir das gern.

Eine gewisse Berühmtheit erlangte er dann, als er seine 
neuen Methoden für den Mathematikunterricht in der Fern-
sehsendung Revolution im Rechenbuch des Zweiten Deut-
schen Fernsehens in 13 Folgen einer grossen Öffentlichkeit 
bekannt machen konnte. Für Winkeln war die Anwesen-
heit des Fernsehteams eine Sensation. Dass wir, die Familie 
Blöchliger, zu jenem Zeitpunkt noch nicht einmal selbst ei-
nen Fernseher hatten, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. 
Selbstverständlich wurde dann ein Gerät angeschafft, Va-
ter musste ja seine Sendung auch selbst in Ruhe ansehen. 
Wir Kinder hatten schon lange gebettelt, alle hatten einen 
Fernseher, nur wir nicht! Von diesem Zeitpunkt an war Ru-
dolf ein systematischer und intensiver Fernsehkonsument, 
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wobei er bis vor seinem Tod am liebsten jede Form von .
Informationssendungen sah.
Später wurde Rudolf Blöchliger mit der Aufgabe betraut, 
ein Mathematiklehrmittel für den Kanton St.Gallen zu ver-
fassen. Eine Aufgabe, die er gerne übernahm und ihn mit 
Stolz erfüllte. Bei diesem Lehrmittel war sein Enkel Bendik 
die Testperson. 

1947 schloss Rudolf Blöchliger den Ehebund mit Elisabeth 
Gadient; dem Ehepaar wurden fünf Kinder geschenkt. Lis-
beth war eine kongeniale Ergänzung, die den Überblick im 
familiären Alltag hatte und allzu Hochfliegendes relativieren 
konnte. Vor allem aber war sie es, die ihn im Verlag admi-
nistrativ unterstützte und ihm auch sonst den Rücken frei-
hielt für seine zahlreichen Aktivitäten. Der Unfalltod seiner 
geliebten Lisbeth im Jahr 1982 war ein schwerer Schlag und 
beendete die glückliche Verbindung zu früh.

Im letzten Lebensabschnitt nach der Pensionierung war es 
ihm vergönnt, eine zweite glückliche Beziehung einzugehen. 
Er konnte mit Brigitte zahlreiche Reisen in ferne Länder un-
ternehmen, was er sehr genoss, so lange es möglich war. 
Seine zunehmende Gebrechlichkeit, seine Seh – und Hör-
schwäche waren in den letzten Jahren aber eine grosse 
Belastung, die er schlecht akzeptieren konnte. Seine Unab-
hängigkeit war ihm so wichtig gewesen… Nach einem län-
geren Aufenthalt im Pflegeheim Otmar durfte er das letz-
te Jahr gut aufgehoben im Haushalt des Sohnes Ruedi und 
der Schwiegertochter Hildegard verbringen, wo er mit Hin-
gabe umsorgt wurde. Anfängliche körperliche Erholungen 
wichen im letzten Vierteljahr einer zunehmenden Schwä-
che, der er am Donnerstag, 12. August 2010, versorgt mit 
den Sterbesakramenten, erlag.
Anita Blöchliger Moritzi
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Tagesgeschäft vor 100 Jahren, entnommen aus den KLV 
Jahrbüchern der Gründerzeit zwischen 1906 und 1923.

Gesperrte Lehrstellen
1908 tritt der Kantonale Lehrerverein dem «Interkantonalen 
Abkommen zum Schutze der Lehrer» bei. Grund dafür sind 
diverse Fälle ungerechtfertigter Kündigungen. Das Abkom-
men enthält unter anderem den folgenden Paragraphen:

Im fünften Jahrbuch aus dem Jahre 1915 wird ersichtlich, 
dass der Artikel zur Anwendung kam, aber nicht von allen 
Lehrkräften befolgt wurde:

Faulenzerstunde oder pädagogischer Mehrwert
«Faulenzerstunde des Lehrers» war um 1915 das Synonym für 
Exkursion. Der Erziehungsrat dachte laut über die Einführung 
von Bewilligungen solcher Anlässe nach. Der Kantonalver-
band startete deshalb in allen Sektionen eine Vernehmlas-
sung, welche ein klares Bekenntnis zu dieser Unterrichts-
form aufzeigte. Die abgedruckte Zusammenfassung war die 
Grundlage für einen Vorstoss, die pädagogische Bedeutung 
der Exkursionen im neuen Erziehungsgesetz festzuhalten.

7.	 Aus vergangener Zeit (vor 100 Jahren)

7. Aus vergangener Zeit 

Tagesgeschäft vor 100 Jahren, entnommen aus den KLV Jahrbüchern der Gründerzeit 
zwischen 1906 und 1923. 

 

 

 

Auszug aus dem 2. Jahrbuch von 1908
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Eine Randbemerkung zum zeitlichen Ablauf: Die Vernehm-
lassung wurde den Sektionen am 2. Mai 1914 zugestellt. Die 
Zusammenfassung datiert vom 15. August 1915 und beim 
Erziehungsrat deponiert wurde das Anliegen 1916.

Der schrecklichste Schrecken ist das Tafelschwämmchen
An der Delegiertenkonferenz vom 28. April 1923 in Gossau 
hält der Schularzt der Stadt St.Gallen ein Referat zum The-
ma «Die schulhygienischen Aufgaben des Lehrers». In sei-
nem Übereifer fällt er über die Schiefertafel und die Tafel-
schwämmchen der Schüler ein vernichtendes Urteil.

Evaluiert wurde schon 1915/16
In seinem Jahresbericht 1915/1916 erwähnt der Aktuar des 
Kantonalverbandes folgende neue Praxis des Erziehungs-
rates:

Lehrer liest beim Turnen die Zeitung
Reallehrer O. Mauchle referiert an der Delegiertenversamm-
lung des KLV vom 23. April 1914 über die Haftpflicht des 
St.Gallischen Lehrers und die Schüler-Unfallversicherung.
Dabei erwähnt er Beispiele aus der gängigen Rechtspre-
chung. Das geschilderte Urteil würde heute sicher anders 
ausfallen.

Auszug aus dem 6. Jahrbuch von 1915

Auszug aus dem 12. Jahrbuch von 1923

Auszug aus dem 7. Jahrbuch von 1917
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Auszug aus dem 5. Jahrbuch von 1915








